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Stadthallen GmbH Uelzen
Herzogenplatz 2
29525 Uelzen

Stammkapital      375.000,00 €

Hansestadt Uelzen        100 %

Ziele der Beteiligung und Erfüllung
des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft wurde am 20.04.1970
gegründet.
Die Satzung wurde am 20.12.1988 neu-
gefasst. Die Firma der Gesellschaft lau-
tet seitdem „Stadthallen GmbH“

Die Eintragung ins Handelsregister ist
beim Amtsgericht Lüneburg unter HRB
120507 erfolgt. Die letzte Eintragung
erfolgte am 28.03.2011.

Das Ziel der Gesellschaft ist der Ausbau
und die Verpachtung der Stadthalle
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte.

Die Stadthalle beinhaltet eine Schieß-
sportanlage und Kegelbahnen sowie
zwei Festsälen mit Restauration.

Es findet eine traditionelle Nutzung der
Stadthalle durch zahlreiche Vereine,
Verbände und Private statt. Für Groß-
veranstaltungen ist eine ausreichende
Saalkapazität vorhanden.

Zusammensetzung der
Organe:

Vertreter der Gesellschaft:
Geschäftsführer: Herr Bernd Hinz
Stellvertr. Geschäftsführer seit 01.01.2021:
Herr André Schlothane

Aufsichtsrat:
Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern

 Frau Karin Mühlenberg (Vorsitzende)
 Herr Karl-Heinz Günther (stellvertr.

Vorsitzender)
 Bürgermeister Jürgen Markwardt
 Herr Rolf Tischer
 Herr Jörg Kramer

Gesellschafterversammlung:
Als Mitglieder der Gesellschafterversamm-
lung hat der Rat der Hansestadt Uelzen

 Bürgermeister Jürgen Markwardt
 Herrn Fred Müller und
 Herrn Henning Tiedge

entsendet.

Personalstand

2019     6
2020     7
2021     2
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Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

der Stadthallen GmbH
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1. Erfolgsplan der Stadthallen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Plan Plan Plan Ist
2021 2020 2019 2019
EUR EUR EUR EUR

 1. Umsatzerlöse 22.000,00 51.200,00 62.700,00 66.511,50
Kegelbahngelder 0,00 7.000,00 8.000,00 7.823,52
Miete Schützengilde 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.030,00
Cateringerlöse 0,00 0,00 5.500,00 4.373,12
Übrige Erlöse 14.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Vermietung an Dritte 0,00 34.000,00 36.000,00 43.229,73
Übernachtungserlöse 0,00 1.000,00 4.000,00 1.855,13

2. Gesamtleistung 22.000,00 51.200,00 62.700,00 66.511,50
3. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 3.435,99

Erträge Auflösung von Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 168,32
Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 0,00 3.039,67
Sonstige Erträge 0,00 0,00 0,00 228,00

4. Materialaufwand 0,00 0,00 0,00 103.227,93
Hotelkosten 0,00 500,00 2.000,00 0,00
Reparaturen und Instandhaltungen 0,00 54.000,00 44.200,00 44.281,85
Strom, Gas, Wasser, Abwasser gesamt 0,00 51.838,07
Strom 25.000,00 24.000,00
Gas 21.000,00 20.000,00
Wasser 1.500,00 1.500,00
Abwasser 1.700,00 1.700,00
Reinigung 8.000,00 0,00 7.108,01

5. Personalaufwand 10.600,00 24.600,00 21.300,00 21.550,47
Gehälter 7.800,00 18.600,00 16.200,00 16.300,00
soziale Abgaben 2.800,00 6.000,00 5.100,00 5.250,47

6. Abschreibungen 48.000,00 47.000,00 47.500,00 48.364,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 36.100,00 140.600,00 122.700,00 33.241,07

Versicherungen, Beiträge, Abgaben 14.000,00 14.700,00 15.100,00 13.469,25
Werbe- und Reisekosten 100,00 500,00 500,00 582,50
verschiedene betriebl. Kosten 22.000,00 12.200,00 12.200,00 15.355,17
Außenanlage 0,00 1.500,00 1.500,00 3.478,05
Wertberichtigungen 0,00 0,00 0,00 337,10
Abgänge Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 19,00

8. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 207,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.400,00 3.900,00 3.900,00 3.387,07
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -76.100,00 -164.900,00 -132.700,00 -139.615,92
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00
12. sonstige Steuern 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.531,16
13. Erträge aus Verlustübernahme (Hansestadt Uelzen)   121.500,00 121.500,00
14. Jahresfehlbetrag / -überschuss -84.700,00 -52.000,00 -19.800,00 -148.147,08
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Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Erfolgsplan beinhaltet alle prognostizierten Erträge und Aufwendungen des kommenden
Geschäftsjahres.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2021 das Vermietungsgeschäft auf den zu
gründenden Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing übergehen wird.
Dementsprechend sind die Umsatzerlöse, Materialaufwendungen für den Betrieb und In-
standhaltung der Stadthalle nicht mehr im Wirtschaftsplan 2021 der Stadthallen GmbH ent-
halten. Verlieben sind die Aufwendungen für die Versicherung des Gebäudes sowie die Ab-
schreibungen auf die Vermögenswerte, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftspla-
nes Ende September 2020 noch nicht feststeht, zu welchem Wert das Grundstück mit den
aufstehenden Gebäuden und Inventar an die Hansestadt Uelzen übergehen wird.

Die Aufwendungen umfassen zusätzlich die Vorbereitungen für die von der Gesellschafterin
angestrebten Liquidation der Gesellschaft.

Er schließt auf der Ertragsseite mit den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Er-
trägen mit einer Endsumme von 22.0  ab. Den Erträgen stehen Aufwendungen (incl.
Grundsteuern) in Höhe von 106.700  gegenüber.

Umsatzerlöse

Ab dem Jahr 2021 wird das Vermietungsgeschäft auf den zu gründenden Eigenbetrieb Kul-
tur, Tourismus und Stadtmarketing übergehen. Umsatzerlöse werden daher nur noch aus
der Miete der Schützengilde Uelzen von 1270 e.V. nicht mehr erzielt. Als übrige Erträge sind
die Aufwendungen für die Versicherungen kalkuliert, die durch den Eigenbetrieb Gebäude-
wirtschaft zu ersetzen sind.

Personalaufwand

Die Aufwendungen für Gehälter und soziale Abgaben verringern sich durch die Verringerung
des technischen Personals. Es werden ausschließlich der Geschäftsführer, der als Liquidator
bestellt werden soll, sowie eine Assistenz weiterhin bei der Stadthallen GmbH angestellt blei-
ben.

Abschreibungen

Diese Position erhält insbesondere Abschreibungen auf bereits in der Vergangenheit ange-
schaffte Wirtschaftsgüter. Die bisherigen technischen Anlagegüter haben ihre Nutzungs-
dauer erreicht und sind abgeschrieben. Wegen der Unwägbarkeiten hinsichtlich des Zeit-
punktes des Übergangs des Grundstückes und der darauf stehenden Gebäude nebst Inven-
tar, werden die Abschreibungen noch für das gesamte Jahr kalkuliert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Plankosten in Höhe von insgesamt 36.100 u. a. die fol-
genden Aufwendungen in EUR:
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Versicherungen, Beiträge, Abgaben 14.000,00
Versicherungen 13.800,00
Beiträge 200,00

Verschiedene betriebl. Kosten 22.000,00

Sitzungsgelder Gesellschaftervertreter 400,00
Sitzungsgelder Aufsichtsratsvergütungen 1.500,00
Porto 100,00
Telefon/Internet/Mobiltelefon 1.000,00
Bürobedarf 100,00
Rechts- und Beratungskosten 10.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten 5.800,00
Buchführungskosten 2.500,00
Nebenkosten Geldverkehr 600,00

Zinsen und ähnliche Erträge
Es ist nicht geplant, Festgeld anzulegen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsaufwendungen des Planjahres betreffen die zu verrechnenden Zinsaufwendungen
entsprechend des Kaufvertrages mit der Schützengilde Uelzen von 1270 e.V.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Diese, im Gliederungsschema des HGB vorgesehene Zwischensumme, auch Betriebsergeb-
nis genannt, beläuft sich im Wirtschaftsplanjahr 2021 auf - 76.100

Sonstige Steuern
Diese Position bezieht sich auf die zu leistende Grundsteuer B.

Erträge aus der Verlustübernahme
Die Hansestadt Uelzen hat in ihrem Haushalt 2020 und für die Jahre 2021 bis 2023 den Betrag

Für das Jahr 2021 wird nicht davon ausgegangen, dass diese Verlustübernahme vollständig
abgerufen werden muss.
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2. Investitionsplan der Stadthallen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht wegen des Übergangs des Gebäudes keine Investitionen vor.
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3. Stellenplan der Stadthallen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Plan Plan Ist
Gesamtübersicht 2021 2020 2019
Anzahl
Geschäftsführung 1 1 1
stellvertretende Geschäftsführung 0 1 1
Angestellte 1 5 4
Gesamt 2 7 6

Die technischen Mitarbeiter wurden mit geringfügigen Anstellungsverträgen ab dem Jahr
2016 aufgestockt, da die Aufgabe nicht mehr vom Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-
Dannenberg wahrgenommen werden konnte.
Im Februar 2020 wurde zusätzliches Personal für die Wahrnehmung von Hausmeister- und
Überwachungstätigkeiten eingestellt, die bisher durch den Caterer wahrgenommen wurden.

Im Jahr 2021 werden ausschließlich der Geschäftsführer, der als Liquidator bestellt werden
soll, sowie eine Assistenz weiterhin bei der Stadthallen GmbH angestellt bleiben.
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4. Finanzierungsplan der Stadthallen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzbedarf EUR Finanzierungsmittel EUR

1. Investitionen 0,00   1. Jahresergebnis -84.700,00

2. Darlehenstilgung 0,00 2. Abschreibungen 48.000,00

3. Mittel aus der Verlustübernahme 41.300,00
3. zahlungsunwirksame
Erträge

  (Miete Schützengilde) -8.000,00
4. zahlungsunwirksame
Aufwendungen

  (Zinsen Schützengilde) 3.400,00

41.300,00 41.300,00
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Herzogenplatz 2
29525 Uelzen

Stammkapital 51.129,18 € (unverändert)

Gesellschafter: Hansestadt Uelzen                                 79 % ( 40.392,05 € )
            Stadtwerke Uelzen GmbH                  14 % (   7.158,09 € )

   Handelsverein für die Stadt Uelzen e.V.     7 % (   3.579,04 € )

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des
öffentlichen Zwecks
Gegenstand des Unternehmens sind alle
Arten von Tätigkeiten, die die
Wirtschaftsaktivitäten in der Region Uelzen
fördern, insbesondere

- die Koordination und Durchführung aller
Maßnahmen zur Standort-sicherung und
Standortförderung sowie zur Stärkung der
Standortqualität und Wirtschaftskraft des
Wirtschaftsraumes Uelzen,

- die Entwicklung eines ganzheitlichen,
gemeinsamen getragenen Konzeptes

- zur Attraktivitätssteigerung der Stadt und
des Standortes (Stadtmarketing) sowie die
Entwicklung kurz-, mittel- und langfristiger
Strategien zu dessen Umsetzung,

- die Förderung und Intensivierung des
Fremdenverkehrswesens,

- die Mitarbeit an Verkehrs- und
Wirtschaftskonzeptionen der Stadt Uelzen,

- aktives Liegenschaftsmanagement,

- Unterstützung von Existenzgründern,

- Förderung der Einführung neuer
technologischer Konzepte in der
Wirtschaft,

- Beratung, Betreuung und Koordination der
Wirtschaftsakteure,

-      Bereitstellung von Informationen.

Zusammensetzung der Organe:
Die Organe der Gesellschaft sind:
Die Geschäftsführung
Als alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer ist Herr RA Ralf
Müller bestellt. Er ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB
befreit. Er hat von der WFG keine
Bezüge erhalten.

Der Aufsichtsrat
(Legislaturperiode 2016/2021)
Im Aufsichtsrat besteht aus:
Bürgermeister Jürgen Markwardt,
Erster Stadtrat Dr. Florian Ebeling,
Ratsherr Klaus Knust
Ratsherr Hans-Jürgen Heuer
Ratsherr Christian Mocek
Beigeordneter Rolf Tischer

Gesellschafterversammlung
(Legislaturperiode 2016/2021)
Den Vorsitz in der Gesell-
schafterversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrates
oder einer sein Stellvertreter. Die
Gesellschafterversammlung ist
beschlussfähig, wenn mindestens
2/3 des Stammkapitals vertreten
ist.
Für die Hansestadt Uelzen sitzen
folgende Personen in der
Gesellschafterversammlung:
Bürgermeister Jürgen Markwardt
Ratsherr Andreas Rulitschka
Ratsherr Karl-Heinz Günther

Personalstand

2019            0
2020            0
2021            0
(Wirtschaftsplan 2021)
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V S E I T E

31.12.2017 31.12.2016

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 2,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 250.119,32
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 715,00 1.390,00

715,00 251.509,32
717,00 251.511,32

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.755,65 4.132,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 22.000,00 22.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.018,03 5.653,69

27.773,68 31.786,19

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 265.719,90 157.885,42
293.493,58 189.671,61

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.962,00 2.962,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 34.245,45 93.192,73
331.418,03 537.337,66

B 218



P A S S I V S E I T E

31.12.2017 31.12.2016

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,18 51.129,18
II. Verlustvortrag 144.321,91 155.227,63

III. Jahresüberschuss 58.947,28 10.905,72
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 34.245,45 93.192,73

0,00 0,00

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen 0,00 33.612,00

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 32.273,00 253.090,00

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 204.034,78 231.912,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.901,51 7.791,52
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 8.400,00 0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 2.947,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten 55.808,74 7.984,92

(5.174,84)
(207,93)

299.145,03 250.635,66

331.418,03 537.337,66
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

2 0 1 7 2016

  1. Umsatzerlöse 135.393,74 152.372,39
  2. Erträge aus erhaltenen Zuschüssen 222.150,00 265.000,00
  3. Sonstige betriebliche Erträge 62.035,31 56.953,22

419.579,05 474.325,61
  4. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.905,88 20.524,64
  5. Personalaufwand
      a) Löhne und Gehälter 47.654,02 84.228,98
      b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 10.681,37 18.479,36
58.335,39 102.708,34

  6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
      gegenstände des Anlagevermögens
      und Sachanlagen 77.110,42 77.110,42

  7. Aufwendungen aus weitergeleiteten Zuschüssen 8.400,00 55.000,00
  8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 205.468,27 197.400,26

290.978,69 329.510,68
68.359,09 21.581,95

  9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.462,87 7.727,29
10. Ergebnis nach Steuern 61.896,22 13.854,66
11. Sonstige Steuern 2.948,94 2.948,94
12. Jahresüberschuss 58.947,28 10.905,72
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Gegenstand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen, (kurz: WFG)
sind laut Gesellschaftsvertrag alle Arten von Tätigkeiten, die die Wirtschaftsaktivitäten
in der Region Uelzen fördern.

Auch im Geschäftsjahr 2017 lag der Schwerpunkt der WFG im Bereich der Projektent-
wicklung. Hier wurden verschiedene Projekte mit der Hauptgesellschafterin Hanse-
stadt Uelzen diskutiert, auf Förderung überprüft und zum Teil in die Umsetzung ge-
bracht. Für die Durchführung dieser Projekte wird nahezu ausschließlich auf externe
Ressourcen zugegriffen. Ausgenommen hiervon bleibt das mit dem Landkreis Uelzen
bestehende Dienstleistungsverhältnis unter der Dachmarke „Uelzen aktiv“, für das die
WFG eigenes Personal bereitstellt.

Die WFG hat ihre Tochtergesellschaft, die Kulturförderungsgesellschaft Uelzen mbH,
Uelzen, (kurz: KFG) mit der Durchführung von Aktivitäten beauftragt und sie von den
Kosten freigestellt. Im Berichtsjahr hat die Tochter KFG jedoch keine (Kultur-)Veran-
staltungen durchgeführt.

B. Wirtschaftsbericht

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T  59 (Vor-
jahr: T  11) abgeschlossen. Das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Jahresergeb-
nis ist hauptsächlich auf den im Berichtsjahr erzielten Gewinn aus den Verkauf von
Anlagevermögen (Mietereinbauten) in Höhe von T  28 zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse verringerten sich im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr
um T  17 auf T  135. Die Erträge aus Vermietung betrugen T  111 (Vorjahr: T  148).
Der Rückgang der Erträge hängt mit der planmäßigen Beendigung des Mietvertrages
zum 15. September 2017 (Objekt in der St.-Viti-Straße) zusammen. Des Weiteren
wurde im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von T  20 mit der zum Ende des Jahres
stattgefundenen Adventskalenderveranstaltung generiert. Im Vorjahr hat diese Veran-
staltung noch die Tochter KFG durchgeführt.
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Im Geschäftsjahr 2017 sind Personalaufwendungen von T  58 (Vorjahr: T  103) an-
gefallen. Die Aufwendungen sind im Wesentlichen durch weniger Personal rückläufig.
Zwei Mitarbeiterinnen haben die Gesellschaft verlassen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (inkl. bezogene Leistungen aus dem Ma-
terialaufwand) sind im Geschäftsjahr auf T  207 (Vorjahr T  218) leicht rückläufig.

Die WFG hat von der Hansestadt Uelzen Zuschüsse von insgesamt T  222 (Vorjahr:
T 265) erhalten. Diese Zuschüsse setzen sich zusammen aus T  192 Betriebskos-
tenzuschuss und T  30 Zuschuss für das Citymanagement.

Für die Durchführung von Veranstaltungen hat die WFG Zuschüsse von T  8,4 (Vor-
jahr: T  55,0) an die KFG weitergeleitet.

Wesentlicher finanzieller Leistungsindikator der WFG ist die Einhaltung des jährlichen
Wirtschaftsplans (Erfolgsplans) und damit auch der auskömmliche Umgang mit den
von der Hansestadt Uelzen gewährten Zuschussmitteln. Der Wirtschaftsplan (Erfolgs-
plan) für das Geschäftsjahr 2017 sah einen Jahresüberschuss von T  9,5 vor.

Insgesamt betrachtet kann der Geschäftsverlauf als zufriedenstellend bezeichnet wer-
den.

Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine Neuinvestitionen getätigt. Die Mietereinbauten
wurden im Berichtsjahr nach Beendigung des Mietvertrages an den Vermieter ver-
kauft. Das Anlagevermögen ist nun von untergeordneter Bedeutung.

Durch den Verkauf von langfristig finanzierten Anlagevermögen verbesserten sich die
Liquiditätskennzahlen. Der Liquiditätsgrad I beträgt zum Stichtag 168,4 % (Vorjahr:
52,8 %) und der Liquiditätsgrad II beträgt 187,3 % (Vorjahr: 63,2 %).

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T  51. Bei einem Jahresüberschuss von
T  59 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von T  34 (Vorjahr:
T  93) ausgewiesen.

In das Eigenkapital ist wirtschaftlich betrachtet auch der Sonderposten für Investitions-
zuschüsse in Höhe von T  0 (Vorjahr: T  34) einzubeziehen, so dass das wirtschaftli-
che Eigenkapital T - 34 (Vorjahr: T - 59) beträgt. Der Anteil des wirtschaftlichen Ei-
genkapitals an der Bilanzsumme in Höhe von T  331 ist negativ (- 10,3 %).
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Die WFG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T  266; sie haben
sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um T  108 erhöht. Die Zahlungsfähigkeit war
jederzeit gewährleistet.

C. Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken
(Chancen- und Risikobericht)

Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die WFG auf jährliche Zuschüsse der Haupt-
gesellschafterin, der Hansestadt Uelzen angewiesen, so dass die Umsetzung einzel-
ner Projekte eng mit der Haushaltslage der Hansestadt Uelzen verknüpft ist. Der Haus-
haltsplan 2017 der Hansestadt Uelzen sieht die Leistung von Zuschüssen bis ein-
schließlich dem Geschäftsjahr 2020 vor.

Unter Risikogesichtspunkten sind sowohl ein Rückforderungsanspruch durch die
NBank als auch eine mögliche Haftungsinanspruchnahme für Steuernachzahlungen,
die sich nach den Feststellungen zu verdeckten Gewinnausschüttungen durch eine
steuerliche Außenprüfung ergeben könnten, zu nennen.

Während der Rückforderungsanspruch der NBank mit Abschluss eines Vergleichs
vom 7. November 2017 und dessen Erfüllung abschließend befriedigt werden konnte,
liegt über den zweiten Punkt noch keine Entscheidung vor.

Das Risiko der verdeckten Gewinnausschüttungen trat nach einer Betriebsprüfung für
die Jahre 2012 bis 2013 durch das Finanzamt für Großbetriebsprüfung Stade zu Tage,
in der vom Prüfer die Möglichkeit einer verdeckten Gewinnausschüttung erkannt
wurde. Im Ergebnis ergab sich nach langen Verhandlungen ein Zahlbetrag zu Lasten
der Gesellschaft, der aber von der Hansestadt Uelzen vollständig übernommen und
ausgeglichen worden ist. Lediglich eine in der Vorzeit unrichtige Umsatzsteuererklä-
rung war zu berichtigen und für einen zweckgebundenen Zuschuss des Gesellschaf-
ters wurde ein Umsatzsteuerbetrag festgesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden zwi-
schenzeitlich ausgeglichen.

Für die Prüfungszeiträume 2014 bis 2016 existiert eine weitere Prüfungsanordnung.
Ab 2015 scheint das Risiko einer Inanspruchnahme gering, die entsprechenden und
notwendigen Steuererklärungen sind ab diesem Zeitpunkt abgegeben worden. Es ver-
bleibt also ein Risiko für das Jahr 2014, solange hier eine Steuernachforderung fest-
gesetzt werden wird. Diese Steuernachforderung wird, wie in der Vorzeit, von der Steu-
erschuldnerin, der Hansestadt Uelzen getragen werden. Erst wenn also eine Steuer-
forderung entsteht und diese dann nicht vom Steuerpflichtigen erfüllt wird, kommt eine
Haftung der Gesellschaft in Betracht.
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Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2017 intensiv um Projekte zur Förderung der Wirt-
schaft in der Hansestadt Uelzen bemüht und wird diese Anstrengungen auch in Zu-
kunft fortsetzen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der seit dem Januar 2006 beste-
henden Kooperation mit dem Landkreis Uelzen. Zielsetzung der Kooperation ist es,
die klassische Wirtschaftsförderung für alle Bereiche und Belange des Landkreises
und der Hansestadt Uelzen sicherzustellen und die Qualität dieser Dienstleistungen
unter Nutzung der Synergiepotenziale der Partner durch Zentralisation des Auftrittes
zu verbessern.

Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird die KFG von der WFG mit der Durchführung von
Veranstaltungen beauftragt. Im Geschäftsjahr 2018 soll die KFG im Auftrag der WFG
jedoch keine Veranstaltungen mehr durchführen.

Die der KFG entstehenden Kosten werden von der Hansestadt Uelzen über die WFG
übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von T  64,3
erwartet.

Uelzen, den 4. Februar 2020

(Ralf Müller)
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Gegenstand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen, (kurz: WFG)
sind laut Gesellschaftsvertrag alle Arten von Tätigkeiten, die die Wirtschaftsaktivitäten
in der Region Uelzen fördern.

Auch im Geschäftsjahr 2018 lag der Schwerpunkt der WFG im Bereich der Projektent-
wicklung. Hier wurden verschiedene Projekte mit der Hauptgesellschafterin Hanse-
stadt Uelzen diskutiert, auf Förderung überprüft und zum Teil in die Umsetzung ge-
bracht. Für die Durchführung dieser Projekte wird nahezu ausschließlich auf externe
Ressourcen zugegriffen. Ausgenommen hiervon bleibt das mit dem Landkreis Uelzen
bestehende Dienstleistungsverhältnis unter der Dachmarke „Uelzen aktiv“, für das die
WFG eigenes Personal bereitstellt.

Die WFG hat ihre Tochtergesellschaft, die Kulturförderungsgesellschaft Uelzen mbH,
Uelzen, (kurz: KFG) mit der Durchführung von Aktivitäten beauftragt und sie von den
Kosten freigestellt. Im Berichtsjahr hat die Tochter KFG jedoch keine (Kultur-)Veran-
staltungen durchgeführt.

B. Wirtschaftsbericht

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T  40 (Vor-
jahr: T  59) abgeschlossen. Die Umsatzerlöse verringerten sich im Geschäftsjahr 2018
im Vergleich zum Vorjahr um T  131 auf T  4. Die Erträge aus Vermietung betrugen
T  0 (Vorjahr: T  111). Der Rückgang der Erträge aus Vermietung hängt im Wesentli-
chen mit der planmäßigen Beendigung des Mietvertrages zum 15. September 2017
(Objekt in der St.-Viti-Straße) zusammen.

Die WFG hat von der Hansestadt Uelzen Zuschüsse von insgesamt T  220 (Vorjahr:
T 222) erhalten. Diese Zuschüsse setzen sich zusammen aus T  190 Betriebskos-
tenzuschuss und T  30 Zuschuss für das Citymanagement.

Im Materialaufwand sind T  49 (Vorjahr: T  2) für bezogene Leistungen ausgewiesen.
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Im Geschäftsjahr 2018 sind Personalaufwendungen von T  52 (Vorjahr: T  58) ange-
fallen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind korrespondierend mit den Umsatzer-
lösen um T  133 auf T  72 rückläufig. Bedingt durch die Beendigung des Mietvertrags
in der St.-Viti-Straße im Vorjahr sind die Raumkosten und Instandhaltungsaufwendun-
gen im Berichtsjahr zurückgegangen.

Für die Durchführung von Veranstaltungen hat die WFG Zuschüsse von T  7,0 (Vor-
jahr: T  8,4) an die KFG weitergeleitet.

Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Neuinvestitionen getätigt. Die Mietereinbauten
wurden im Vorjahr nach Beendigung des Mietvertrages an den Vermieter verkauft.
Das Anlagevermögen beinhaltet nur noch Erinnerungswerte.

Die WFG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T  230; sie haben
sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um T  36 verringert. Die Zahlungsfähigkeit war
jederzeit gewährleistet.

Der Liquiditätsgrad I beträgt zum Stichtag 219,0 % (Vorjahr: 168,4 %) und der Liquidi-
tätsgrad II beträgt 241,0 % (Vorjahr: 184,2 %).

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T  51. Die Eigenkapitalquote beträgt
zum Bilanzstichtag 2,3 % (Vorjahr: -10,3 %) und ist aufgrund des Jahresüberschusses
angestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (68,7 % der Bilanzsumme) wurden im
Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Insgesamt betrachtet kann der Geschäftsverlauf als zufriedenstellend bezeichnet wer-
den.

Finanzieller Leistungsindikator

Wesentlicher finanzieller Leistungsindikator der WFG ist die Einhaltung des jährlichen
Wirtschaftsplans (Erfolgsplans) und damit auch der auskömmliche Umgang mit den
von der Hansestadt Uelzen gewährten Zuschussmitteln. Der Wirtschaftsplan (Erfolgs-
plan) für das Geschäftsjahr 2018 sah einen Jahresüberschuss von T  64,3 vor.
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C. Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken
(Chancen- und Risikobericht)

Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die WFG auf jährliche Zuschüsse der Haupt-
gesellschafterin, der Hansestadt Uelzen angewiesen, so dass die Umsetzung einzel-
ner Projekte eng mit der Haushaltslage der Hansestadt Uelzen verknüpft ist. Der Haus-
haltsplan 2020 der Hansestadt Uelzen sieht die Leistung von Zuschüssen bis ein-
schließlich dem Geschäftsjahr 2023 vor.

Unter Risikogesichtspunkten ist eine mögliche Haftungsinanspruchnahme für Steuer-
nachzahlungen, die sich nach den Feststellungen zu verdeckten Gewinnausschüttun-
gen durch eine steuerliche Außenprüfung ergeben könnten, zu nennen. Das Risiko
der verdeckten Gewinnausschüttungen trat nach einer Betriebsprüfung für die Jahre
2012 bis 2013 durch das Finanzamt für Großbetriebsprüfung Stade zu Tage, in der
vom Prüfer die Möglichkeit einer verdeckten Gewinnausschüttung erkannt wurde. Im
Ergebnis ergab sich nach langen Verhandlungen ein Zahlbetrag zu Lasten der Gesell-
schaft, der aber von der Hansestadt Uelzen vollständig übernommen und ausgegli-
chen worden ist. Lediglich eine in der Vorzeit unrichtige Umsatzsteuererklärung war
zu berichtigen und für einen zweckgebundenen Zuschuss des Gesellschafters wurde
ein Umsatzsteuerbetrag festgesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden zwischenzeitlich
ausgeglichen.

Für die Prüfungszeiträume 2014 bis 2016 existiert eine weitere Prüfungsanordnung.
Ab 2015 scheint das Risiko einer Inanspruchnahme gering, die entsprechenden und
notwendigen Steuererklärungen sind ab diesem Zeitpunkt abgegeben worden. Es ver-
bleibt also ein Risiko für das Jahr 2014, solange hier eine Steuernachforderung fest-
gesetzt werden wird. Diese Steuernachforderung wird, wie in der Vorzeit, von der Steu-
erschuldnerin, der Hansestadt Uelzen getragen werden. Erst wenn also eine Steuer-
forderung entsteht und diese dann nicht vom Steuerpflichtigen erfüllt wird, kommt eine
Haftung der Gesellschaft in Betracht.

Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2018 um Projekte zur Förderung der Wirtschaft in
der Hansestadt Uelzen bemüht und wird diese Anstrengungen auch in Zukunft fortset-
zen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der seit dem Januar 2006 bestehenden Ko-
operation mit dem Landkreis Uelzen. Zielsetzung der Kooperation ist es, die klassische
Wirtschaftsförderung für alle Bereiche und Belange des Landkreises und der Hanse-
stadt Uelzen sicherzustellen und die Qualität dieser Dienstleistungen unter Nutzung
der Synergiepotenziale der Partner durch Zentralisation des Auftrittes zu verbessern.

Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird die KFG von der WFG mit der Durchführung von
Veranstaltungen beauftragt. Im Geschäftsjahr 2019 soll die KFG im Auftrag der WFG
jedoch keine Veranstaltungen mehr durchführen.
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Die der KFG entstehenden Kosten werden von der Hansestadt Uelzen über die WFG
übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von T  15,1
erwartet.

Uelzen, den 5. Mai 2020

(Ralf Müller)
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen
Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E

31.12.2019 31.12.2018

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 2,00

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 39,00 39,00

41,00 41,00

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,00 1,00
         2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 22.000,00   22.000,00

3. Forderungen gegen Gesellschafter 112.500,00 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 546,02

134.501,00 22.547,02

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 74.556,46 229.521,00
209.057,46 252.068,02

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.516,46 3.501,21
  212.614,92  255.610,23
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P A S S I V S E I T E

31.12.2019 31.12.2018

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,18 51.129,18
II. Verlustvortrag 45.486,64 85.374,63

III. Jahresüberschuss 2.803,06 39.887,99
8.445,60 5.642,54

B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 32.008,20 30.400,00

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 146.270,35 175.492,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4,99 3.369,77
3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 22.000,00 15.400,00

     4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.885,78 25.305,13
(21.312,65)

172.161,12 219.567,69

212.614,92 255.610,23
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

2 0 1 9 2018

1. Umsatzerlöse 4.000,00 4.000,00
2. Erträge aus erhaltenen Zuschüssen 112.500,00 220.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge 1.342,65 1.025,86

117.842,65 225.025,86
4. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.003,75 49.184,30
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 0,00 41.469,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 0,00 10.603,83
0,00 52.073,37

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 0,00 676,00

7. Aufwendungen aus weitergeleiteten Zuschüssen 6.600,00 7.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 52.166,78 72.019,69

58.766,78 79.695,69
8.072,12 44.072,50

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 131,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.269,06 4.315,51
11. Jahresüberschuss 2.803,06 39.887,99

B 235



1

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

A. Geschäft und Rahmenbedingungen

Gegenstand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH, Uelzen, (kurz: WFG)
sind laut Gesellschaftsvertrag alle Arten von Tätigkeiten, die die Wirtschaftsaktivitäten
in der Region Uelzen fördern.

Auch im Geschäftsjahr 2019 lag der Schwerpunkt der WFG im Bereich der Projektent-
wicklung. Hier wurden verschiedene Projekte mit der Hauptgesellschafterin Hanse-
stadt Uelzen diskutiert, auf Förderung überprüft und zum Teil in die Umsetzung ge-
bracht. Für die Durchführung dieser Projekte wird nahezu ausschließlich auf externe
Ressourcen zugegriffen.

Die WFG hat ihre Tochtergesellschaft, die Kulturförderungsgesellschaft Uelzen mbH,
Uelzen, (kurz: KFG) mit der Durchführung von Aktivitäten beauftragt und sie von den
Kosten freigestellt. Im Berichtsjahr hat die Tochter KFG jedoch keine (Kultur-)Veran-
staltungen durchgeführt.

B. Wirtschaftsbericht

Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T  3 (Vor-
jahr: T  40) abgeschlossen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr und ver-
ändert bei T  4 geblieben. Die WFG hat von der Hansestadt Uelzen Zuschüsse von
insgesamt T  113 (Vorjahr: T 222) erhalten.

Im Materialaufwand sind T  51 (Vorjahr: T  49) für bezogene Leistungen ausgewie-
sen.

Im Geschäftsjahr 2019 sind keine Personalaufwendungen angefallen, da kein eigenes
Personal mehr vorhanden war.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T  19 auf T  52 rückläufig, da
weniger Stadtmarketingprojekte umgesetzt wurden.

Für den laufenden Geschäftsbetrieb hat die WFG Zuschüsse von T  6,6 (Vorjahr:
T  7,0) an die KFG weitergeleitet.
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Vermögens- und Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Neuinvestitionen getätigt. Das Anlagevermögen
beinhaltet nur noch Erinnerungswerte.

Die WFG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von T  75; sie haben
sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um T  155 verringert. Die Zahlungsfähigkeit
war jederzeit gewährleistet. Dagegen stehen noch Forderungen gegen die Hansestadt
Uelzen für Betriebskostenzuschüsse über T  113 zum Bilanzstichtag offen.

Der Liquiditätsgrad II beträgt 236,0 % (Vorjahr: 241,0 %).

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T  51. Die Eigenkapitalquote beträgt
zum Bilanzstichtag 4,2 % (Vorjahr: 2,3 %) und ist aufgrund des Jahresüberschusses
angestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (68,6 % der Bilanzsumme) wurden im
Berichtsjahr planmäßig getilgt.

Insgesamt betrachtet kann der Geschäftsverlauf als zufriedenstellend bezeichnet wer-
den.

Finanzieller Leistungsindikator

Wesentlicher finanzieller Leistungsindikator der WFG ist die Einhaltung des jährlichen
Wirtschaftsplans (Erfolgsplans) und damit auch der auskömmliche Umgang mit den
von der Hansestadt Uelzen gewährten Zuschussmitteln. Der Wirtschaftsplan (Erfolgs-
plan) für das Geschäftsjahr 2019 sah einen Jahresüberschuss von T  15,1 vor.

C. Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken
(Chancen- und Risikobericht)

Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die WFG auf jährliche Zuschüsse der Haupt-
gesellschafterin, der Hansestadt Uelzen angewiesen, so dass die Umsetzung einzel-
ner Projekte eng mit der Haushaltslage der Hansestadt Uelzen verknüpft ist. Der Haus-
haltsplan 2020 der Hansestadt Uelzen sieht die Leistung von Zuschüssen bis ein-
schließlich dem Geschäftsjahr 2023 vor.
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Die Entwicklung der WFG beeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken sowie
besondere Chancen sind im Übrigen nicht erkennbar.

Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2019 um Projekte zur Förderung der Wirtschaft in
der Hansestadt Uelzen bemüht und wird diese Anstrengungen auch in Zukunft fortset-
zen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der seit dem Januar 2006 bestehenden Ko-
operation mit dem Landkreis Uelzen. Zielsetzung der Kooperation ist es, die klassische
Wirtschaftsförderung für alle Bereiche und Belange des Landkreises und der Hanse-
stadt Uelzen sicherzustellen und die Qualität dieser Dienstleistungen unter Nutzung
der Synergiepotenziale der Partner durch Zentralisation des Auftrittes zu verbessern.

Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird die KFG von der WFG mit der Durchführung von
Veranstaltungen beauftragt. Im Geschäftsjahr 2020 soll die KFG im Auftrag der WFG
jedoch keine Veranstaltungen mehr durchführen. Die der KFG entstehenden Kosten
werden von der Hansestadt Uelzen über die WFG übernommen. Die Geschäftsfüh-
rung plant die die Gesellschaft mit der Tochter KFG in 2020 rückwirkend zum
01.01.2020 zu verschmelzen.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von
T  0,1 erwartet.

Uelzen, den 15. Juli 2020

(Ralf Müller)
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I. Erfolgsplan 2021

Plandaten
2021

TEUR

Plandaten
2020

TEUR

Ergebnis
2019

TEUR

1. Umsatzerlöse 0,0 0,0 4,0

2. Erträge aus erhaltenen Zuschüssen 92,0 100,0 112,5

3. Sonstige Erträge 4,0 4,0 1,3

4.
a)

Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,1 0,1 0,0

b)

5.
a)
b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Personalaufwand
Löhne und Gehälter
soziale Abgaben u. Aufwendungen
für Altersversorgung u. Unterstützung

0,0

0,0

0,0

0,0

51,0

0,0

0,0

6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 0,0 0,1 0,0

7. Aufwendungen aus weitergeleiteten
Zuschüssen 0,0 5,0 6,6

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 92,3 95,2 52,1

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3,0 3,5 5,3

10. Sonstige Steuern      0,0      0,0      0,0

11. Jahresüberschuss 0,6 0,1 2,8
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Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle prognostizierten Erträge und Aufwendungen des kommenden
Geschäftsjahres. Er schließt auf der Ertragsseite mit einer Endsumme von 96,0 TEUR ab.
Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 95,4 TEUR.

2. Erträge aus erhaltenen Zuschüssen

Diese Position enthält Zuschusszahlungen zum laufenden Geschäftsbetrieb 2021.
Die Zuschusszahlungen erfolgen ausschließlich durch den Gesellschafter Hansestadt
Uelzen und betragen 92,0 TEUR.

3. Sonstige Erträge

Der hier aufgeführte Betrag resultiert aus  mit dem
Landkreis Uelzen. Weitere Erträge aus Sponsoring o.ä. bestehen nicht mehr, da die
Gesellschaft operativ keine Veranstaltungen o.ä. mehr umsetzt.

4. Materialaufwendungen

Ein möglicher Materialaufwand wird allein aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht
in Ansatz gebracht. Es werden keine neuen Anschaffungen geplant.

5. Personalaufwand

Die Gesellschaft verfügt nicht mehr über eigenes Personal.

6. Abschreibungen

Abschreibungen sind nicht mehr zu berücksichtigen, wurden jedoch im vergangenen
Wirtschaftsplan noch dargestellt.

7. Aufwendungen aus weitergeleiteten Zuschüssen

Diese Position beinhaltete bisher die an die Kulturförderungsgesellschaft Uelzen mbH
weitergeleiteten Zuschüsse. In 2020 wird die Verschmelzung der
Kulturförderungsgesellschaft Uelzen mbH mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Uelzen mbH umgesetzt, Zuschüsse sind in 2021 dadurch nicht mehr weiterzuleiten.

B 242



5

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Plankosten für diese Position beinhalten die folgenden Aufwendungen:

Projekte: Uelzen aktiv   6,0 TEUR
Erstattung von Personalkosten 56,0 TEUR
Im Rahmen der Kooperation
Uelzen aktiv
Zwischensumme             62,0 TEUR

Verwaltungsaufwendungen Rechtsberatungsaufwand   0,3 TEUR
Prüfungsaufwendungen   6,0 TEUR
Buchführungsaufwendungen   2,0 TEUR
Geschäftsführungsaufwand   7,0 TEUR
Unvorhergesehenes   5,0 TEUR
Übrige sonstige betriebliche 10,0 TEUR
Aufwendungen
Zwischensumme 30,3 TEUR

Gesamtsumme             92,3 TEUR

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen des Planjahres in Höhe von 3,0 TEUR betreffen ein Darlehen
bei der DZ HYP.

10. Sonstige Steuern

Mit sonstigen Steuern ist nicht zu rechnen.

11. Jahresüberschuss

Anhand der vorstehenden Plandaten wird für das Geschäftsjahr 2021 ein minimaler
Jahresüberschuss in Höhe von 0,6 TEUR erwartet.
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II. Investitionsplan 2021

Erfolgsplan
2021

TEUR

Erfolgsplan
2020

TEUR

Erfolgsplan
2019

TEUR

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0

2. Bauten auf fremden Grundstücken 0,0 0,0 0,0

3. Inventar 0,0 0,0 0,0

4. Finanzanlagen   0,0   0,0   0,0

0,0 0,0 0,0
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III. Stellenplan 2021

Gesamtübersicht
Anzahl

Erfolgsplan
2021

Erfolgsplan
2020

Erfolgsplan
2019

Geschäftsführung 0 0 0

Angestellte 0 0 0

gesamt 0 0 0

davon Zeitverträge 0 0 0

davon Teilzeit 0 0 0

davon geringfügig Beschäftigte 0 0 0
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IV. Finanzierungsplan 2021

Finanzbedarf TEUR Finanzmittel TEUR

1. Frei verfügbare
    Finanzierungsmittel 0,6

1. Jahresergebnis 0,6

0,6 0,6

B 246



Gemeinsame Anstalt
öffentlichen Rechts

Gebäudemanagement
Uelzen/Lüchow-Dannenberg
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Gebäudemanagement Uelzen/
Lüchow-Dannenberg gemeinsame Anstalt
des öffentlichen Rechts –gAöR-GM-
Herzogenplatz 2
29525 Uelzen

Stammkapital 150.000 €, unverändert
Hansestadt Uelzen 50.000,00 €
Landkreis Lüchow-Dannenberg 50.000,00 €
Landkreis Uelzen 50.000,00 €

Ziele der Beteiligung und Erfüllung
des öffentlichen Zwecks
Das „Gebäudemanagement Uelzen-
Lüchow-Dannenberg“ (gAöR-GM) ist eine
selbstständige Einrichtung der Stadt Uel-
zen, des Landkreises Uelzen und des
Landkreises Lüchow-Dannenberg (Träger)
in der Rechtsform einer gemeinsamen
kommunalen Anstalt des öffentlichen
Rechts. Ihr können weitere Gebietskör-
perschaften beitreten.
Die Anstalt nimmt folgende Aufgaben für
ihre Träger wahr:
- die optimierte Bereitstellung der

Gebäude und Flächen,
- die dauerhafte Sicherstellung des

Gebäude- und Flächenbestands für
die Nutzer,

- die effektive und effiziente Durchfüh-
rung der Gebäudeunterhaltung unter
kontinuierlichem Abbau des Investiti-
ons- und Unterhaltungsstaus,

Die gemeinsame kommunale Anstalt
darf sämtliche zur Erfüllung dieser Auf-
gaben erforderlichen Tätigkeiten wahr-
nehmen. Sie kann sich zur Aufgabener-
füllung Dritter bedienen. Die vergabe-
rechtlichen Vorgaben sind dabei einzu-
halten.
Die Träger unterstützen die gemeinsame
kommunale Anstalt gegen Entgelt. Der
Landkreis Lüchow-Dannenberg erbringt
sämtliche erforderlichen Personal- und
Sachleistungen im Bereich der Personal-
verwaltung, die Hansestadt Uelzen er-
bringt sämtliche erforderlichen Personal-
und Sachleistungen in den Bereichen
Zahlungsverkehr und Informations- und
Kommunikationstechnologie. Die Bauhö-
fe erbringen Unterstützungsleistungen
entsprechend der vergebenen Aufträge.

Zusammensetzung der Organe:

Die Organe der Gesellschaft sind:
Der Vorstand:
Herr Manfred Schrodt,
Der Vorstand leitet die
Anstalt eigenverantwortlich.
Der Verwaltungsrat über-
wacht die Geschäftsführung des
Vorstands.

Der Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat besteht aus elf
Mitgliedern. Für jedes Mitglied,
jedoch mit Ausnahme der Haupt-
verwaltungsbeamten, ist ein Ver-
treter zu benennen. Jedes Verwal-
tungsmitglied hat eine Stimme
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Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg
gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Lüchow (Wend land)

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

Vorjahr
2017

-Euro-

Haushaltsjahr
2018

-Euro- Passiva

Vorjahr
2017

-Euro-

Haushaltsjahr
2018

-Euro-

1. lmmater ielles Vermögen 2,00 2,00 1. Nettoposition 150.004,55 150.000,00

1.2 Lizenzen 2,00 2,00 1.1 Basisreinvermögen 150.000,00 150.000,00

1.1.1 Reinvermögen It. Satzung 150.000,00 150.000,00

2. Sachvermögen 232.410,73 193.745,15 1.3 Jahr eser gebnis 0,00 0,00

2.6 Maschinen und technische Anlagen. Fahrzeuge 67.924,37 55.630,62 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 106.623,04 91.906,98 1.3.2 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
davon

0,00 0,00

2.8 Vorräte 57.863,32 46.207,55 1.3.2.1 ordentliches Ergebnis -151.015,80 -90.439,46

1.3.2.2 außerordentliches Ergebnis 151.015,80 90.439,46

1.4 Sonder post en 4,55 0,00

1.4.1 lnvestitionszuweisungen und -zuschüsse 4,55 0,00

3. Finanzvermögen 675.375,95 1.639.149,62 2. Schulden 2.398.436,47 2.420.940,05

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 675.354,53 1.639.106,78 2.3 Verb indlichkeit en aus Lieferungen und Leistungen 1.320.648,85 1.241.857,98

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände 21,42 42,84 2.5 Sonstige Verbindlichkeit en 1.077.787,62 1.179.082,07

2.5.1 Durchlaufende Posten
davon

31.892,94 35.339,22

2.5.1.2 abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 31.892,94 33.652,22

2.5.1.3 sonstige durchlaufende Posten 0,00 1.687,00

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 1.045.894,68 1.143.742,85

4. Liquide Mittel 3.709.545,78 2.321.757,87 3. Rückstellungen 2.041.138,55 1.557.216,08

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 1.672.256,72 1.194.233,04

3.8 Andere Rückstellungen 368.881,83 362.983,04

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 68,09 67,05 4. Passive Rechnungsabgr enzung 27.822,98 26.565,56

Bilanzsumme 4.617.402,55 4.154.721,69 Bilanzsumme 4.617.402,55 4.154.721,69
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Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg
gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Lüchow (Wend land)

Ergebnisrechnung 2018

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-lst-Vergleich

Erträge und Aufwendungen Ergebnis des
Vorjahres

2017

-Euro-

- Ansätze des
Haushaltsjahres

2018

-Euro-

Veränderung
durch

Nachtrag

-Euro-

Sonstige
Ermächti-
gungen

-Euro-

Ermächti-
gungen des
Haushatts-
jahres2018

-Euro-

Ermächig-
gungen

3US
Haushalts-
vorjahren

-Euro-

Gesamter-
mächtigungen

im
Haushaltsjahr

2018

-Euro-

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2018

-Euro-

mehr (-0
weniger (-)

-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ordentliche Erträge

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 4,55

6. privatrechtliche Entgelte 461.916,30 423.900,00 0,00 0,00 423.900,00 0,00 423.900,00 386.629,34 -37.270,66

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.875.012,45 16.464.500,00 0,00 0,00 16.464.500,00 0,00 16.464.500,00 15.547.904,62 -916.595,38

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 365,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 317,62 317,62

11. sonstige ordentliche Erträge 10.928,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.125,34 101.125,34

12. = Summe ordentliche Erträge 15.348.223,45 16.888.400,00 0,00 0,00 16.888.400,00 0,00 16.888.400,00 16.035.981,47 -852.418,53

ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen 4.992.956,97 5.436.900,00 0,00 0,00 5.436.900,00 0,00 5.436.900,00 5.054.697,80 -382.202,20

14. Versorgungsaufwendungen 12.161,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.063.535,33 9.806.100,00 0,00 91.800,00 9.897.900,00 0,00 9.897.900,00 9.674.725,40 -223.174,60

16. Abschreibungen 63.260,72 57.400,00 0,00 0,00 57.400,00 0,00 57.400,00 52.865,71 -4.534,29

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.367.324,48 1.588.000,00 0,00 0,00 1.588.000,00 0,00 1.588.000,00 1.344.132,02 -243.867,98

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 15.499.239,25 16.888.400,00 0,00 91.800,00 16.980.200,00 0,00 16.980.200,00 16.126.420,93 -853.779,07

21. ordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)

-151.015,80 0,00 0,00 -91.800,00 -91.800,00 0,00 -91.800,00 -90.439,46 1.360,54

22. außerordentliche Erträge 200.838,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 92.000,00 92.000.00

23. außerordentliche Aufwendungen 49.822,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,54 1.560,54

24. außerorclentliches Ergebnis 151.015,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.439,46 90.439,46

Jahresergebnis
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)

0,00 0,00 0,00 -91.800,00 -91.800,00
Erlauterung s.u.

0,00 -91.800,00
- Erläuterung s.u.

0,00 91.800,00
. Erlauterung s.u.

'Die Deckung der außerptanmäßigen Aufwendungen aus Spalte 5 war durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenurntagen gewährleistet.
Eine Darstellung dieser außerplanmäßigen Erträge in Spalle 5 ist nicht vorgesehen. Nähere Erläuterungen dazu tinden sich im Anhang zum Jahresabschluss 2018.

Auf die Angabe der Spalte 11 wird verzichtet, da in 2018 keine nicht bewilligten über-/außerplanmäßigen Aufwendungen vorliegen und diese dem Jahresabschluss ansonsten
in einer gesonderten Anlage beigefügt würden.
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Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg
gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts, Lüchow (Wend land)

Finanzrechnung 2018

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis des
Vorjahres

2017

-Euro-

Ansätze des
Haushaltsjahres

2018

-Euro-

Veränderung
durch Nachtrag

-Euro-

sonstige
Ermächtigungen

-Euro-

Ermächtigungen
des

Haushaltsjahres
2018

-Euro-

Ermächtigungen
aus Haushalts-

vorjahren

-Euro-

Gesamter-
mächtigungen im

Haushaltsjahr
2018

-Euro-

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2018

-Euro-

mehr(+)
weniger(-)

-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. Privatrechtliche Entgelte 470.696,17 423.900,00 0,00 0,00 423.900,00 0,00 423.900,00 386.249,71 -37.650,29

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.915.665,88 16.464.500,00 0,00 0,00 16.464.500,00 0,00 16.464.500,00 14.925.731,55 -1.536.768,45
H

7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 3B5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,62 317,62

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.386.727,20 16.888.400,00 0,00 0,00 16.888.400,00 0,00 16.888.400,00 15.312.298,88 -1.576.101,12

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Personalauszahlungen 4.444.435,00 5.436.900,00 0,00 0,00 5.436.900,00 0,00 5.436.900,00 4.555.354,65 -881.545,35

12. Versorgungsauszahlungen , 12.161,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände 8.604.718,30 9.806.100,00 0,00 91.800,00 9.897.900,00 0,00 9.897.900,00 9.996.836,87 98.936,87

14. Zinsen und ähnliChe Auszahlungen 0,53 0,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.332.861,98 1.588.000,00 0,00 0,00 1.588.000,00 0,00 1.588.000,00 1.438.430,61 -149.569,39

17. = Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.394.177,03 16.831.000,00 0,00 91.800,00 16.922.800,00 0,00 16.922.800,00 15.990.622,13 -932.177,87

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it 992.550,17 57.400,00 0,00 -91.800,00 -34.400,00 0,00, -34.400,00 -678.323,25 -643.923,25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für lnvestitionstätigkeit 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1-5.000,00- 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00

,
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00

Auszahlung für Investitionstätigkeit

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 41.335,44 78.900,00 0,00 1.300,00 80.200,00 12.300,00 92.500,00 34.448,09 -58.051,91

31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 41.335,44 78.900,00 0,00 1.300,00 80.200,00 12.300,00 92.500,00 34.448,09 -58.051,91

32. Saldo aus Investitionstätigkeit
(Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)

41.335,44 -63.900,00 0,00 -1.300,00 -65.200,00 -12.300,00 -77.500,00 -34.448,09 43.051,91

33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag
(18. + 32.)

951.214,73 -6.500,00 0,00 -93.100,00 -99.600,00 -12.300,00 -111.900,00 -712.771,34 -600.871,34

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. Finanzmittelveränderung ohne haushaltsunwirksame Vorgänge
(Summe aus Zeile 33 und 36)

951.214,73 -6.500,00 0,00 -93.100,00 -99.600,00 -12.300,00 -111.900,00 -712.771,34 -600.871,34
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Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis des
Vorjahres

2017

-Euro-

Ansätze des
Haushaltsjahres

2018

-Euro-

Veränderung
durch Nachtrag

-Euro-

sonstige
Ermächtigungen

-Euro-

Ermächtigungen
des

Haushaltsjahres
2018

-Euro-

Ermächtigungen
aus Haushalts-

vorjahren

-Euro-

Gesamter-
rnächtigungen im

Haushaltsjahr
2018

-Euro-

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2018

-Euro-

mehr(+)
weniger(-)

-Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38. haushaltsunwirksame Vorgänge:
38a haushaltsunwirksame Einzahlungen Liquiditätskredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38b haushaltsunwirksame Einzahlungen Sonstige 49.503.691,10 11.618.500,00 0,00 0,00 11.618.500,00 0,00 11.618.500,00 56.377.500,70 44.759.000,70
38. Summe haushaltsunwirksame Einzahlungen 49.503.691,10 11.618.500,00 0,00 0,00 11.618.500,00 0,00 11.618.500,00 56.377.500,70 44.759.000,70
39a haushaltsunwirksame Auszahlungen Liquiditätskredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39b haushaltsunwirksame Auszahlungen Sonstige 49.938.921,60 11.618.500,00 0,00 192.000,00 11.810.500,00 11.159.300,00 22.969.800,00 57.052.517,27 34.082.717,27

39. Summe haushaltsunwirksame Auszahlungen 49.938.921,60 11.618.500,00 0,00 192.000,00 11.810.500,00 11.159.300,00 22.969.800,00 57.052.517,27 34.082.717,27

40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen -435.230,50 0,00 0,00 -192.000,00 -192.000,00 -11.159.300,00 -11.351.300,00 -675.016,57 10.676.283,43

41. Finanzmittelveränderung inkl. haushaltsunwirksamer Vorgänge
(Summe aus Zeile 37 und 40)

515.984,23 -6.500,00 0,00 -285.100,00 -291.600,00 -11.171.600,00 -11.463.200,00 -1.387.787,91 10.075.412,09

Hier nur gep lant, da unter dieser Position Investi tionen Serv ice Träger dargeste llt werden, grundsätzlich keine Planung bei haushalt sunwi rksarnen Ein- oder Auszah lungen

Auf d ie Angabe der Spalte 11 wi rd verzichte t, da in 2018 keine nicht bewilligten über-/außerplanmäßigen Auszah lungen vorliegen und diese dem Jahresabschiuss ansonsten in einer gesonderten Anlage beigefügt würden.
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Lagebericht 2018

Name und Sitz

Die gemeinsame kommunale Anstalt nach § 3 NKomVG führt den Namen "Gebäudemanage-
ment Uelzen/Lüchow-Dannenberg" (gAöR-GM). Der Sitz ist in Lüchow/Wendland.

Träger der Anstalt

Träger des Gebäudemanagements sind:

die Hansestadt Uelzen (ab 1.1.2009)
der Landkreis Lüchow-Dannenberg (ab 1.1.2009)
der Landkreis Uelzen (ab 1.1.2012)

Aufgabe der Anstait

Die gemeinsame kommunale Anstalt nimmt nach der Satzung ab 01.01.2012 folgende Aufga-
ben für ihre Träger wahr:

a) die optimierte Bereitstellung der Gebäude und Flächen,
b) die dauerhafte Sicherstellung des Gebäude- und Flächenbestands für die

Nutzer,
c) die Durchführung von lnvestitionen und der Gebäudeunterhaltung unter

kontinuierlichem Abbau des lnvestitions- und Unterhaltungsstaus,
d) die Reduzierung nicht mehr benötigter Gebäude und Flächen,
e) die Übernahme des Gebäudevermögens der Träger auf Antrag der Träger.

Die gemeinsame kommunale Anstalt dad sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderli-
chen Tätigkeiten wahrnehmen. Sie kann sich zur Aufgabenerfüllung Dritter bedienen.

Die Aufgaben, mit deren Durchführung das Gebäudemanagement beauftragt wurde, beziehen
sich auf den Gebäudebestand entsprechend den Anlagen 1a bis lc zum öffentlich-rechtlichen
Vertrag vom 20.12.2011, wobei Änderungen im Gebäudebestand zum Ersten des Folgemo-
nats wirksam werden.

Die Bewirtschaftung der Liegenschaften und die notwendigen Investitionen werden über ei-
gene Kontenkreise für den Landkreis Lüchow-Dannenberg und den Landkreis Uelzen und die
gAöR-GM abgebildet. Die lnvestitionen werden für beide Landkreise als haushaltsunwirksame
Auszahlungen und die Erstattungen der Finanzmittel über haushaltsunwirksame Einzahlungen
abgebildet. Mit dieser technischen Lösung ist die systemgerechte Budgetverwaltung als auch
die Anbindung an die Finanzbuchhaltung gewährleistet.

1
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Die Hansestadt Uelzen hat auf Grund des Ratsbeschlusses vom 12.10.2015 mit Wirkung zum
01.01.2016 einen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft gegründet. Das bis dahin der Anstalt zuge-
ordnete wirtschaftliche Vermögen ist ab diesem Zeitpunkt an den Eigenbetrieb zurückübertra-
gen worden. Die Bewidschaftung der Liegenschaften des Eigenbetriebes erfolgt weiterhin im
Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die gAöR-GM und wird weiterhin über einen
eigenen Kontenkreis separat abgebildet. Die Haushaltsangelegenheiten und Jahresab-
schlüsse fallen in die Zuständigkeit des Eigenbetriebes und werden hier nicht dargestellt.

Die gAöR-GM ist wirtschaftlich und sparsam unter Beachtung des öffentlichen Zwecks - ohne
Gewinnerzielungsabsichten - zu führen. Über das Vermögen und die Verbindlichkeiten ist nach
§ 13 der Unternehmenssatzung ein gesonderter Nachweis für jeden Träger zu führen.

Orqane der  Anstalt

Organe des Gebäudemanagements sind
der Verwaltungsrat
der Vorstand

Haushalts- und Rechnunqsführunq

Die Widschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen auf der Grundlage der Vorschrif-
ten des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den weiteren hie-
raus sich ergebenden Vorschriften.

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Vor jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Zweigniederlassung Hannover, geprüft. Der Bericht datiert vom 12.07.2018. Es wurde der
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt und das Ergebnis dem zuständigen Rech-
nungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg vorgelegt. Dieses hat ergänzende Bemerkun-
gen nicht getroffen.

Der Verwaltungsrat genehmigte am 18.10.2018 einstimmig den Jahresabschluss 2017 und

gane der Träger haben diese Zustimmung erteilt.

Der Jahresabschluss wurde am 04.05.2019 in den hierfür vorgesehenen Verkündungsblät-
tern veröffentlicht.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan 2018 wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 25.01.2018 be-
schlossen.

Betr iebsprüfunq durch das Finanzamt Uelzen, den Rentenversicherungsträger

lm Jahre 2018 haben keine Prüfungen stattgefunden

2
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Wirtschaftliche Lage der  qAöR-GM

Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

Die im Haushalt veranschlagten ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung 2018 sind zum

geringer ausgefallen. Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Haushalt ver-
anschlagte Kostenerstattungen von den Trägern für die Bewirtschaftung der einzelnen Liegen-
schaften, wobei hier für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft lediglich die an die gAöR-GM zu
erstattenden Personal- und Sachkosten zu verbuchen sind. Bei den privatrechtlichen Entgel-
ten und bei den Betriebskosten wurden geringere Erträge erzielt durch den Verkauf der Dohr-
mann-Schule. Mehrerträge wurden auf Grund nicht eingeplanter Schadenersatzleistungen
durch hauptsächlich Versicherungsunternehmen möglich.

vorzeitige Verrentungen im Reinigungs- und Hausmeisterbereich und sich verzögernde Be-
setzungen von Ste lien. Der Ersatz der einzelnen Mitarbeiter in der Reinigung erfolgte durch
Personalgestellung mit Fremdreinigungskräften von privaten Reinigungsunternehmen oder im
Rahmen von Personalüberlassungsverträgen.

lnsgesamt wird im Reinigungsbereich eine Flexibilisierung mit Fremdreinigungskräften in Form
einer Personalgestellung von privaten Reinigungsdiensten oder Personalüberlassungen vor
allem für Krankheits- und Urlaubsvertretungen eingekauft. Mittelfristig kann der benötigte Per-
sonalbestand damit an den StellenbedarF des Gebäudebestands der einzelnen Träger ange-
passt werden. Die eingeleiteten Maßnahmen werden konsequent fortgeführt. Dauerhaft zu rei-
nigende Gebäude sollen bei fehlenden Eigenkräften dann künftig durch Fremdfirmen gereinigt
werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sämtliche Bewirtschaftungs-
kosten für die Liegenschaften. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergab sich insgesamt eine
Reduzierung der tatsächlichen Kosten in Höhe von rd. 223 --re

nen und der Bauunterhaltung weniger verausgabt.

Die Entwicklung der zusammengefassten Werte hierfür zeigt die nachstehende Darstellung:
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---+-Unterhaltung der
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Die Werte sind seit 2015 steigend, weil von beiden Mandanten angestrebt wird, den Richtwert
von 1,2 v.H. der Wiederbeschaffungszeitwede für die Unterhaltung und Wartung zur Verfü-
gung zu stellen.

Überschritten wurde der Haushaltsansatz insbesondere bei Pflege der Außenaniagen um

gen durch geringere Erstattungen nach Abrechnung an die Gebäudewirtschaft Stadt Uelzen
für die Nutzung von Schulen durch den Landkreis Uelzen. Durch weitere Reduzierung der
Nutzflächen werden sich die Aufwendungen weiter verringern. Beide Vertragspartner werden
dies vedraglich aufarbeiten. Andere Budgets wurden geringfügig über- oder unterschritten und
durch das Gesamtdeckungsprinzip ausgeglichen.

schlagt wurde. Die Abschreibungen beziehen sich seit der Gründung des Eigenbetriebes Ge-
bäudewirtschaft durch die Hansestadt Uelzen rein auf die gAöR-GM.

wert.

zielt werden.

außerplanmäßigen Abschreibungen.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt nach den v. g. Ausführungen rd. 90,5 "Fe

Das Jahresergebnis ist somit ausgeglichen.

Anmerkung zur Ergebnisrechnung:

der Ergebnisrechnung übernommen werden konnte. Ein entsprechender Ausgleich durch zu-
sätzliche Erträge (Erstattungen) konnten jedoch nicht als außerplanmäßiger Ertrag dargestellt

die Deckung gewährieistet war.

Bilanz

Aktivseite

Immaterielles Vermögen ist nur noch in Höhe von Erinnerungsweden vorhanden.

Das in der gAöR-GM vorhandene Sachvermögen
schinen und technischen Anlagegütern i.H.v. rd. 56 -re Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Die Vorräte schwanken am Jahresende naturgemäß aufgrund des nicht vorhersehbaren Ver-
brauches. Der Wert des sonstigen Sachvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

4
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,Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Die Werte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind sinkend, da eine Erneuerung erst
nach Abschreibung in einer größeren Menge erfolgen wird. Bei den Maschinen und techni-

finden. Durch die Heraufsetzung der Grenze auf 1.000 für die geringwertigen Gebrauchsgü-
ter wird sich künftig ein geringerer Anlagewert ergeben.

Das Finanzvermögen
vorwiegend gegenüber den Trägern aus Erstattungen für lnvestitionsauszahlungen und aus-
stehenden Kostenerstattungen sowie im Wesentlichen Rückzahlungsansprüchen gegenüber
Energieversorgern.

Die liquiden Mittel
ist jährlich schwankend. Eine verlässliche Planung kann hier nicht aufgestellt werden.

Passivseite

Die Nettoposition beinhaltet als einzige Position das Eigenkapital gemäß Satzung in Höhe

Sonderposten sind durch die endgültige Abschreibung im Jahre 2018 nicht mehr auszuwei-
sen.

Geldschulden in Form von lnvestitions- oder Liquiditätskrediten bestehen nicht. Die Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind beziehen sich auf bestellte Fremd-
leistungen, die noch nicht abgerechnet werden konnten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich

-FE.

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die ausstehenden Rückzahlungen aus
der Jahresabrechnung an die Träger. Dieser Wert schwankt jährlich durch nicht vorherseh-
bare Abweichungen von den geplanten Werten.

5
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Die Rückstellungen betragen rd. 1.557 -re
verringed. Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung bei den Landkreisen als Träger
beläuft sich auf rd. 1.194
vorrangig Rückstellungen für Urlaub, Jubiläen, Überstunden und andere tarifvedragliche Leis-
tungen.

wie folgt entwickelt:
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--Bilanzsumme

Die Verringerung der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr ist auf die im Jahre 2018 redu-
zierte Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zurückzuführen.

lnvestitionsbereich, Finanzrechnunq

gAör-GM:

sowie Büroausstattung. Die Gesamtermächtigung (einschl. außerplanmäßigen Auszahlungen)
lag bei 92 -FE. Diese wurde unterschritten, weil die Anschaffung eines Traktors sich wegen
Lieferverzögerungen ins Jahr 2019 hinausgeschoben hat. U.a. hierfür wurden Haushaltsaus-
gabereste gebildet. Die für 2018 vorgesehene Beteiligung der Samtgemeinde Gadow an der

Darlehen wurden bisher nicht aufgenommen. Die Investitionen wurden aus Rückstellungen
finanziert.

Mandanten Landkreis Lüchow-Dannenberg und Landkreis Uelzen:

Das Anlagevermögen wird bei den beiden Trägern in deren Bilanz gefühd. Darlehen werden
daher für deren Investitionen nicht aufgenommen. Die vom Gebäudemanagement durchge-
führten lnvestitionen werden über haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen abgewickelt.
Dabei werden die lnvestitionen (im Wesentlichen die Hochbaumaßnahmen) zunächst veraus-
lagt und unterjährig nach Liquiditätserfordernis von den beiden Trägern erstattet.
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Darstellung der lnvestitionen für Baumaßnahmen:
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Entwicklung der lnvestitionen für Baumaßnahmen in Mio.
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2017

-LK UE nr. GW Uelzen

LK LD = Landkreis Lüchow-Dannenberg
LK UE = Landkreis Uelzen

0°

2018

durch Einsparungen bei anderen lnvestitionen gedeckten üpl./apl. bewilligten Mitteln i.H.v. 192

-Fe Daher wurden nach-

det.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen beliefen sich auf 5.651 -re Die Differenz ergibt sich
mit der erst im Folgejahr gegebenen Möglichkeit kurz vor Jahresende verauslagte Mittel anzu-
fordern.

Finanzierung von lnvestitionsmaßnahmen

lnvestitionsmaßnahmen werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanungen für die gAöR-
GM geplant und eingestellt. Es handelt sich im Wesentlichen um Reinigungs- und Hausmeis-
termaschinen und um Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bürobereich.
Hierfür steht entweder erforderliche Liquidität zur Verfügung oder es wird der Finanzierungs-
bedarf vom Markt über Kredite gedeckt.

Finanzlage

Zum Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018 standen Zahlungsmittel in Höhe von rd.

higkeit nicht erforderlich.

7
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Vorgänge von besonderer Bedeutunq nach Schluss des Haushaltsjahres

Im Jahre 2019 wurde die Unternehmenssatzung der Anstalt neu gefasst. Grund waren die
Anpassung an zwischenzeitlich eingetretene Gesetzesänderungen oder Verordnungsverlaut-
barungen. Außerdem wurde die Regelung getroffen, dass der Vorstand aus bis zu 2 Personen

reinigung" der Regelungen zwischen Unternehmenssatzung und öffentlich-rechtlichem Ver-
trag erfolgen. Demzufolge wurde der öffentlich-rechtliche Vertrag ebenfalls geänded. Hier war
auch eine geänderte Regelung der Aufteilung der Kosten für den kaufmännischen Bereich etc.
erforderlich. Die Unternehmenssatzung wurde in den Verkündungsblättern der Träger am
30.04.2019 bekannt gemacht. Die Änderungen betreffen erst die Haushaltsjahre 2020 ff.

Der bisherige kaufmännische Vorstand ist zum 31.12.2018 auf Wunsch ausgeschieden. Eine
Nachbesetzung ist im Hinblick auf die geplante Neuregelung, die Möglichkeit zur Bestellung

bisherigen Technischen Vorstandes zum alleinigen Vorstand ab 01.07.2019 wurden auch die
Geschäfte des Kaufmännischen Vorstandes vom technischen Vorstand wahrgenommen.

Chancenbericht

Das Gebäudemanagement ist bisher für seine 3 Träger tätig. Eine Ausweitung der Tätigkeit
für andere Kommunen wurde in der Vergangenheit beraten und diskutied. Bisher haben die
Gespräche jedoch nicht zu einem Beitritt anderer Kommunen geführt. Bei Interesse anderer
Kommunen werden diese Gespräche jedoch wieder aufgenommen.

Ein Tätigwerden für andere Kommunen ohne deren Beitritt als weitere Träger wird im Hinblick
auf steuerliche Fragen derzeit nicht angestrebt.

Zu erwartende Risiken von besonderer Bedeutunq

Es bestehen keine zu erwartenden Risiken von besonderer Bedeutung. Die für alle Kommunen
und kommunalen Anstalten im Zusammenhang mit der Neuregelung des Umsatzsteuerrechts
(§ 2b UStG) stehende Notwendigkeit zur Prüfung der umsatzsteuerlich relevanten Vorgänge
soll Anfang 2020 abgeschlossen sein, um rechtzeitig mögliche buchhalterische Anpassungen
vornehmen zu können.

Zu erwartende möqliche finanzwirtschaftl iche Risiken

Im Portfolio der gAöR-GM befindet sich die benötigte technische Ausstattung für den Verwal-
tungs-, Reinigungs- und Hausmeisterbereich.

Die gemeinsame kommunale Anstalt wird durch den Kreditgeber geprüft, ob die Anstalt de-
ckungsstockfähig gem. § 20 Pfandbuchgesetz (PfandBG) ist. Aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 a PfandBG
ergibt sich, dass "solche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, für die eine
Anstaltslast oder eine auf Gesetz beruhende Gewährträgerhaftung oder eine staatliche Refi-
nanzierungsgarantie gilt, oder die das gesetzliche Recht zur Erhebung von Gebühren, Umla-
gen oder anderer Abgaben innehaben" deckungsfähig sind. Dieses trifft für die Anstalt des
Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg nicht zu. Nach § 144 Abs. 2 NKomVG
haftet die Gemeinde nicht für die Verbindlichkeiten der Anstalt. Banken oder andere Kreditin-
stitute finanzieren Anstalten in Niedersachsen daher überwiegend aus vorgenannten Gründen
nicht.

8
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Zukünftige Finanzierungsrisiken bestehen praktisch nicht, da die gAöR-GM für sich selbst in
keine lmmobilien oder in andere große Maßnahmen investiert. Sollten zur Deckung der !rives-
titionen die Abschreibungen nicht ausreichen und Kredite vom Kapitalmarkt nicht gewährt wer-
den, wären zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit Leasingmöglichkeiten oder Kredite der Trä-
ger als Ersatz für Kreditaufnahmen bei Banken zu prüfen.

Die gemeinsame kommunale Anstalt ist notenbankfähig, das heißt, dass kurz- oder langfristige
Liquiditätskredite jederzeit vom Markt aufgenommen werden können.

Besondere Risiken, die die künftigen Entwicklungen beeinträchtigen können, werden nicht er-
wartet.

Lüchow (Wend land), den 2. August 2019

Manfred Schrodt
Vorstand

9
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Es ist kein aktueller
Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2021 vorgelegt
worden.
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Gemeinsame kommunale Anstalt
öffentlichen Rechts
 IT-Verbund Uelzen
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Gemeinsame kommunale Anstalt
Öffentlichen Rechts IT-Verbund  Uelzen
Taubenstraße 4
29525 Uelzen

Stammkapital 1.620.000,00 €
Landkreis Uelzen 540.000,00 €
Hansestadt Uelzen 540.000,00 €
Gemeinde Bienenbüttel   60.000,00 €
Samtgemeinde Aue 120.000,00 €
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 300.000,00 €
Samtgemeinde Suderburg   60.000,00 €

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des
öffentlichen Zwecks

Der IT-Verbund unterstützt ihre Träger bei
der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher
Aufgaben durch die Bereitstellung von Hard-
und Software und eines umfassenden techni-
schen und konzeptionellen Informations- und
Kommunikationstechnologie-Services.

Der IT-Verbund hat dabei die jederzeitige
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der
Bürokommunikationsmittel des Katastro-
phenschutzstabes und der Technischen Ein-
satzleitungen – mit Ausnahme des Funkver-
kehrs – zu gewährleisten, auf die der Land-
kreis Uelzen als Katastrophenschutzbehörde
angewiesen ist. Unter anderem benennt die
Anstalt zur Erfüllung dieser Aufgabe Mitar-
beiter, die als Mitglieder des Katastrophen-
schutzstabes sowie der Technischen Einsatz-
leitungen im sog. Sachgebiet 6 für die Pla-
nung und Durchführung des Informations-
und Kommunikationseinsatzes (mit Ausnah-
me des Funkverkehrs) zuständig sind.

Die Anstaltsträger haben alle von ihnen be-
nötigten Leistungen der Informations- und
Kommunikationstechnologie pflichtig von der
Anstalt abzunehmen. Für die Aufgabenerle-
digung wird ein jährlicher Projektplan erstellt.

Die Anstalt darf alle zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlichen Tätigkeiten wahrneh-
men. Dabei kann sie sich zur Aufgabenerfül-
lung Dritter bedienen. Die vergaberechtli-
chen Vorgaben sind dabei einzuhalten.

Die Anstalt ist Mitglied im Kommunalen Ar-
beitgeberverband.

Zusammensetzung der Organe:

Der Vorstand:
Die Organe der Gesellschaft sind:
Der Vorstand besteht aus folgenden
Mitgliedern:

 Herr Andreas Hense, Vorstand
 Herr Christian Leip, Stellv. Vorstand

Der Verwaltungsrat:
Der Verwaltungsrat besteht aus:

Landkreis Uelzen:
 Erster Kreisrat Claudius Teske
 Stefan Hüdepohl
 Jan Henner Putzier

Hansestadt Uelzen:
Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder
derzeit:

 Bürgermeister Markwardt
 Stellv. BM Hannemann
 Ratsherr Kramer

Gemeinde Bienenbüttel:
Bürgermeister Dr. Merlin Franke

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf:
Samtgemeindebürgermeister Martin Feller

Samtgemeinde Aue:
Samtgemeindebürgermeister Michael Mül-
ler

Samtgemeinde Suderburg:
Samtgemeindebürgermeister Thomas
Schulz

Beschäftigtenvertreter:
Christian Schröder

Personal-
stand

2019     52,87
2020          53
2021          65
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Haushaltssatzung
der gemeinsamen kommunalen Anstalt

IT-Verbund Uelzen
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 3 Absatz 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (NKomZG) in der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m. den §§ 100 ff. und 147 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z.Zt. geltenden Fassung
hat der Verwaltungsrat der gemeinsamen kommunalen Anstalt IT-Verbund am 15.12.2020
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.314.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.314.700 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
Mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.314.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.392.600 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.142.100 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 €

festgesetzt.
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§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Für die Befugnis des Vorstandes, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen nach § 3 Abs. 2 NKomZG i.V.m. § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und
Auszahlungen bis zur Höhe von 15.000 € als unerheblich.

Uelzen, den 15.12.2020

________________________________
Der Vorstand
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V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

Der vorliegende Etat des IT-Verbundes Uelzen weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit einem Volumen
von 9.314.700 € aus. Die veranschlagten Aufwendungen werden in voller Höhe durch die von den Anstaltsträgern
aufzubringenden Anwenderentgelte gedeckt.

Die Aufwendungen und Erträge werden im Haushalt auf folgenden Ebenen dargestellt:

Gesamtergebnishaushalt,
Übersicht zum Produkt „Informations- und Kommunikationstechnik“ (zurzeit als alleiniges Produkt des
IT-Verbundes definiert),
Einzelübersicht zum Produkt „Informations- und Kommunikationstechnik“ (Detaildarstellung auf Ebene
der Sachkonten).

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 220.000 € ab. Hierbei handelt es sich um die
betragsmäßige Differenz zwischen den veranschlagten Investitionen (1.142.100 €) und den kalkulierten Abschrei-
bungen (922.100 €) = -220.000 €.
Unter Berücksichtigung dieser Planwerte sowie der aktuell evaluierten Haushaltswerte des Haushaltsjahres 2020
ist die Liquidität des IT-Verbundes weiterhin nicht als gesichert anzusehen. Es wird ein „Liquiditätsloch“ i.H.v.
rund 340.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2021 erwartet. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die Liqui-
ditätslücke auch mittelfristig nicht vollständig auflösen wird. Zum Ende des Planungszeitraumes der mittelfristi-
gen Finanzplanung 2024 wird jedoch eine leichte Verbesserung auf rund 250.000 € prognostiziert.
Vor dem Hintergrund, dass die Abschlagszahlungen der Träger vorschüssig (jeweils zu Quartalsbeginn) geleistet
werden und die Investitionsplanung naturgemäß gewisse Unschärfen enthält, wird auf eine Veranschlagung von
Liquiditäts- oder Investitionskrediten verzichtet.
Für den Fall, dass sich die Liquiditätsproblematik verschärft, wird der IT-Verbund Uelzen dem Verwaltungsrat
unverzüglich Vorschläge zur Gegensteuerung unterbreiten.

Die veranschlagten Investitionen fallen gegenüber denen des Vorjahres um 204.400 € geringer aus und setzen
sich wie folgt zusammen:

DV-Software (Planwert 529.500 € / Vorjahresplanwert 772.000 € = Abweichung -242.500 €)
Wesentliche Investitionen sind in den Bereichen Einführung und weiterer Rollout des Dokumentenma-
nagementsystems enaio (133.000 €), Einführung eBau-Akte (100.000 €) sowie Einführung OpenKreis-
haus/R@thaus (37.000 €) geplant. Hinzu kommen weitere Softwarekosten im Bereich Systemsoftware
für die Rechenzentrum-Infrastruktur inkl. Monitoring (101.200 €).

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Planwert 612.600 € / Vorjahresplanwert 304.000 € = Abweichung
308.600 €)
Im Wesentlichen führen die geplanten Investitionen in Hardwareaustausch bzw. Hardwareerweiterun-
gen (551.000 €) zu dem Planwert. Bestandteil davon sind insbesondere notwendige Serverablösungen
und der erforderliche Austausch von Netzwerkverteilern in Höhe von insgesamt rd. 384.400 €.
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Sammelposten (geringwertige Vermögensgegenstände (150 € bis 1.000 € netto Anschaffungskosten))
(Planwert 0 € / Vorjahresplanwert 270.500 € = Abweichung -270.500 €)
Durch den Wegfall der Sammelposten ab dem Haushaltsjahr 2021 werden gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO
bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von
1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbständig genutzt können und einer Abnutzung
unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht. Dies führt zu einem Anstieg der Aufwendungen auf dem
Sachkonto „Geringwertige Vermögensgegenstände“ im Bereich Sach- und Dienstleistungen.

Deckungsfähigkeit:

Die im Gesamtergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegen-
seitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderaufwendungen bei einzelnen Ansätzen innerhalb des Deckungskreises
berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen an anderer Stelle.

Ausgenommen von dieser Deckungsfähigkeit sind die Personalaufwendungen („Aufwendungen für aktives Per-
sonal“).

Im Gesamtfinanzhaushalt werden die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Neuanschaffungen
Hardware bzw. Software) i.H.v. insgesamt 1.142.100 € gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig de-
ckungsfähig erklärt.

Angaben zum geänderten Gesamtvolumen:

Das Gesamtvolumen steigt um 2.173.300 € auf 9.314.700 €.

Im Wesentlichen ergeben sich folgende Änderungen bzw. Verschiebungen im Aufwandsbereich gegenüber dem
Vorjahr:

Geplante Mehraufwendungen entstanden insbesondere

bei den Personalkosten durch Tariferhöhungen (106.000 €) sowie durch die Einrichtung 14 neuer Stellen,
davon 7 Stellen im Bereich der Schulbetreuung (475.000 €), 5 Stellen im Bereich eGovernment
(331.800 €) und 2 Stellen im Bereich Finanz- und Koordinationsmanagement (135.100 €). Insgesamt ent-
standen folglich geplante Mehraufwendungen für Personalkosten von 1.047.900 €.

bei dem Ansatz Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (600.900 €). Durch den Wegfall der Sam-
melposten werden diesbezügliche Beschaffungen haushalterisch als unmittelbarer Aufwand auf diesem
Sachkonto gebucht. Es sind insbesondere Kosten für den notwendigen Austausch von End of life Geräten
(290.300 €), Kosten für Mobiles/Kommunikation (105.900 €) und Client Hardware (114.200 €) geplant.

im Bereich Miet- und Wartungskosten (176.200 €). Neben erwarteten Preissteigerungen für bestehende
Wartungs-/Pflegeverträge ergeben sich Kostenzuwächse für neue Softwareprodukte bzw. deren Erwei-
terungen (z.B. in den Bereichen Microsoft, Dokumentenmanagement enaio, eBau-Akte und OpenKreis-
haus/R@thaus).

bei dem Ansatz für Aufträge an Dritte (193.100 €). Im Bereich der Anwendungsbetreuung sind für externe
Unterstützung insgesamt 370.600 € angesetzt. Diese ergeben sich insbesondere aus den Anforderungen
aus dem Projektplan 2021 (190.600 € - hier hauptsächlich für die Ausweitung des Dokumentenmanage-
mentsystems, der elektronischen Bauakte und des OpenKreishaus/R@thaus), aus der Umstellung auf
Allris 4 (80.000 €) und für Dienstleistungen im Gesamtanwendungsportfolio (100.000 €). Im Bereich der
Systembetreuung sind für externe Unterstützung 224.500 € vorgesehen, wovon sich 43.000 € aus dem
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Projektplan 2021 und 181.500 € für Dienstleistungen auf verschiedensten Teilgebieten des Gesamtsys-
tems ergeben. Darüber hinaus sind Mittel für die Unterstützung in Bezug auf die mögliche Umsatzsteu-
erpflicht, das Gesundheitsmanagement und der Informationssicherheit/des Datenschutzes in Höhe von
insgesamt 40.000 € vorgesehen.

durch gestiegene Abschreibungsplanwerte aufgrund getätigter und geplanter Investitionen (74.200 €).

Für die Träger des IT-Verbundes Uelzen ergeben sich folgende geplante Anwenderentgelte für das Haushaltsjahr
2021:

2020 2021 Differenz

Landkreis
Uelzen 3.688.800,00 € 4.776.500,00 € 1.087.700,00 €

Hansestadt
Uelzen 1.852.500,00 € 2.328.300,00 € 475.800,00 €

Gemeinde
Bienenbüttel 166.100,00 € 237.900,00 € 71.800,00 €

Samtgemeinde
Bevensen-

Ebstorf
692.400,00 € 976.700,00 € 284.300,00 €

Samtgemeinde
Aue 302.300,00 € 390.700,00 € 88.400,00 €

Samtgemeinde
Suderburg 140.100,00 € 201.000,00 € 60.900,00 €

Samtgemeinde
Boldecker Land 299.200,00 € 403.600,00 € 104.400,00 €

IT-Verbund
Uelzen

insgesamt
7.141.400,00 € 9.314.700,00 € 2.173.300,00 €

Träger
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Änderung des Umsatzsteuertatbestands für die öffentliche Hand:

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde die wahrscheinlich eintretende Umsatzsteuerpflicht noch nicht abge-
bildet. Die Rahmenbedingungen, insbesondere die Auswirkungen auf die einzelnen Sachkonten, sind hier auf-
grund fehlender Mitarbeiterkapazitäten noch nicht ausreichend bekannt.

Als Richtwert für die umsatzsteuerbedingte Kostenerhöhung der in Abrechnung zu bringenden Leistungen nimmt
der IT-Verbund Uelzen aktuell einen Anstieg in Höhe der Umsatzsteuer auf die geplanten Personalkosten an (die
bisher in Abrechnung gebrachten Leistungen beinhalten in Bezug auf die Sachkosten bereits die Umsatzsteuer).

Unter Berücksichtigung dieser Annahme würden sich im Fall des Eintritts der Umsatzsteuerpflicht zum
01.01.2023 folgende Zuwächse zu den Gesamtvolumen ergeben:

ca. 879.200 € auf den Ansatz der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2023 (4.627.600 €)
ca. 905.600 € auf den Ansatz der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 (4.766.300 €)

Uelzen, den 15.12.2020

(Der Vorstand)
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Produktbereich /
Fachbereich (Amt) ITV

Internes Produkt Externes Produkt

Produktgruppe 111

Produktnummer 016-99

Produktbezeichnung Informations- u. Kommunikationstechnik

Produktverantwortlicher Der Vorstand

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Planungs-, Implementierungs-und Betreuungsleistungen im Bereich der
Informations-/Kommunikationstechnik für die Träger der gemeinsamen
kommunalen Anstalt IT-Verbund Uelzen
1.2 Leistungen

Server-/Netzwerkbetrieb
Arbeitsplätze Hardware
Software
Schulungen
Benutzerservice, Anwendungsbetreuung
1.3 Auftragsgrundlage

Satzung der gemeinsamen kommunalen Anstalt IT-Verbund Uelzen

2. Ziele

2.1 Zielgruppen

Träger des IT-Verbundes

2.2 Grundsatzziele / Übergeordnete Ziele

Erfüllung des Satzungsauftrags

2.3 Operationale Ziele

Fertigstellen der über den Projektplan 2021 beauftragten Projekte. Vorrangig sollen die noch nicht
abgeschlossenen Projekte aus den Vorjahren abgearbeitet werden.

3. Kennzahlen

2018 2019 2020 2021

Anzahl  Projekte, die lt. Projektplan (gem. aktuellen
VWR-Beschluss) abgeschlossen werden sollen 9 19 20 33

Anzahl  Projekte, die abgeschlossen wurden 5 10 3
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Informations- u. Kommunik.-Technik
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1) zugewiesene Beamtinnen und Beamte
Stpl. Amts-/Funktionsbez. Bes. Erläuterungen
Nr. Gr. davon am 30.06.2020

2021 2020 tatsächlich nicht
besetzt besetzt

1 2 3 6 7 8 9 10
10002 stellvertr. Vorstand A 131) 1,00 1,00 1,00 0,00 zugewiesen von Landkreis Uelzen

30203 Anwendungsbetreuung A 11 1,00 1,00 1,00 0,00 zugewiesen von Hansestadt Uelzen

2,00 2,00 2,00 0,00 = 2 Stellen

1) Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

Stellenplan 2021 für den ITV - für den Haushaltsplan

Seite 16 von 24
B 292



2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stpl. Amts-/Funktionsbez. EG Erläuterungen
Nr. davon am 30.06.2020

2021 2020 tatsächlich nicht
besetzt besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8
10001 Vorstand EG 15 1,00 1,00 1,00 0,00

12002 IT-Sicherheit EG 12 1,00 1,00 0,00 1,00

13001 Inform.-Sich.-Beauftr. EG 12 1,00 1,00 1,00 0,00

20001 Abteilungsleiter SYS EG 12 1,00 1,00 1,00 0,00

30001 Abteilungsleiter ANW EG 12 1,00 1,00 1,00 0,00

11007 Organisation / Steuerung EG 11
(Annahme) 1,00 - - - neue Stelle 2021 (VR-Beschluss

vorgesehen am 15.12.2020)
14001 Datenschutzbeauftr. EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

20102 System-Architekt EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00 persönlich EG 10

20104 Systembetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

20106 Systembetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

20203 Systembetreuung EG 11 1,00 1,00 0,00 1,00

20317 Systembetreuung EG 11 1,00 - - - neue Stelle im Vorgriff auf Stellenplan
2021 (VR-Beschluss 18.03.2020)

20311 Teamleiter Schulen EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

30102 Anwendungsbetreuung EG 11 1,00 1,00 0,90 0,10 persönlich EG 10

30104 Anwendungsbetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

30105 Anwendungsbetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00 persönlich EG 10

30208 Anwendungsbetreuung EG 10
(Annahme)

1,00 - - - neue Stelle 2021 (VR-Beschluss
18.03.2020)

30304 Anwendungsbetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

30305 Anwendungsbetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

30403 Anwendungsbetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

30405 Anwendungsbetreuung EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00 persönlich EG 10

11003 Controlling EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00

11005 Controlling EG 10 1,00 1,00 0,56 0,44

20105 Systembetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00

20202 Systembetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00

20204 Systembetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00

20314 Systembetreuung EG 10 1,00 - - - neue Stelle im Vorgriff auf Stellenplan
2021 (VR-Beschluss 18.03.2020)

20315 Systembetreuung EG 10 1,00 - - - neue Stelle im Vorgriff auf Stellenplan
2021 (VR-Beschluss 18.03.2020)

20316 Systembetreuung EG 10 1,00 - - -
neue Stelle im Vorgriff auf Stellenplan
2021 (VR-Beschluss 18.03.2020) ;
persönlich EG 9b

20318 Systembetreuung EG 10 1,00 - - - neue Stelle im Vorgriff auf Stellenplan
2021 (VR-Beschluss 16.07.2020)

20319 Systembetreuung EG 10 1,00 - - - neue Stelle im Vorgriff auf Stellenplan
2021 (VR-Beschluss 16.07.2020)

30103 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00 persönlich EG 9b

30106 Anwendungsbetreuung EG 10
(Annahme) 1,00 - - - neue Stelle 2021 (VR-Beschluss

18.03.2020)
30204 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00

30205 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00 persönlich EG 9b

30206 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00 persönlich EG 9b

30302 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 0,56 0,44

30209 Anwendungsbetreuung EG 10
(Annahme)

1,00 - - - neue Stelle 2021 (VR-Beschluss
vorgesehen am 15.12.2020)

30303 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 0,00 1,00

30402 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00

30404 Anwendungsbetreuung EG 10 1,00 1,00 1,00 0,00 persönlich EG 9b

11006 Verwaltung EG 9b
(Annahme) 1,00 - - - neue Stelle 2021 (VR-Beschluss

vorgesehen am 15.12.2020)
20305 Systembetreuung EG 9b 1,00 1,00 1,00 0,00

20307 Hotline EG 9b 1,00 1,00 1,00 0,00

20309 Systembetreuung EG 9b 1,00 1,00 1,00 0,00

20401 Systembetreuung EG 9b
(Annahme)

1,00 - - - neue Stelle 2021 (VR-Beschluss
18.03.2020)

20402 Systembetreuung EG 9b
(Annahme) 1,00 - - - neue Stelle 2021 (VR-Beschluss

vorgesehen am 15.12.2020)
30207 Anwendungsbetreuung EG 9b 1,00 1,00 1,00 0,00

20320 Systembetreuung EG 9a 1,00 - - - neue Stelle im Vorgriff auf Stellenplan
2021 (VR-Beschluss 16.07.2020)

30202 Anwendungsbetreuung EG 9a 1,00 1,00 1,00 0,00

11002 Verwaltung EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

11004 Verwaltung EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

20103 Systembetreuung EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00 Neubewertung der Stelle zum
18.07.2020 (von EG 10 auf EG 8)

20302 IT-Services EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

20303 IT-Services EG 8 1,00 1,00 0,82 0,18 persönlich EG 9a

Stellenplan 2021 für den ITV - für den Haushaltsplan
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20306 IT-Services EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

20308 Systembetreuung EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

20310 IT-Services EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

20312 Systembetreuung EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

20313 Systembetreuung EG 8 1,00 1,00 1,00 0,00

20205 Systembetreuung EG 6 1,00 1,00 1,00 0,00

61,00 47,00 42,84 4,16 = 61 Stellen
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3) Zusammengefasst: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Stpl. Amts-/Funktionsbez. EG Erläuterungen
Nr. davon am 30.06.2020

2021 2020 tatsächlich nicht
besetzt besetzt

1 2 4 6 7 8 9 10
1 Vorstand EG 15 1,00 1,00 1,00 0,00

2 Abteilungsleiter EG 12 2,00 2,00 2,00 0,00

3 Inform.-Sich.-Beauftr. EG 12 1,00 1,00 1,00 0,00

4 IT-Sicherheit EG 12 1,00 1,00 0,00 1,00

5 Organisation / Steuerung EG 11 1,00 - - -

6 Datenschutzbeauft. EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

7 Teamleiter Schulen EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00

8 System-Architekt EG 11 1,00 1,00 1,00 0,00 1 x persönlich EG 10

9 Systembetreuung EG 11 4,00 3,00 2,00 1,00
10 Anwendungsbetreuung EG 11 7,00 7,00 6,90 0,10 3x persönlich EG 10

11 Controlling EG 10 2,00 2,00 1,56 0,44

12 Systembetreuung EG 10 8,00 4,00 4,00 0,00 Neubew. der Stelle #20103 zum
18.07.2020 mit EG 8 (ehem. EG 10)

13 Anwendungsbetreuung EG 10 11,00 8,00 6,56 1,44 5x persönlich EG 9b

14 Systembetreuung EG 9b 4,00 2,00 2,00 0,00

15 Anwendungsbetreuung EG 9b 1,00 1,00 1,00 0,00

16 Hotline EG 9b 1,00 1,00 1,00 0,00

17 Verwaltung EG 9b 1,00 - - -

18 Systembetreuung EG 9a 1,00 0,00 0,00 0,00

19 Anwendungsbetreuung EG 9a 1,00 1,00 1,00 0,00

20 IT-Services EG 8 4,00 4,00 3,82 0,18 1x persönlich EG 9a

21 Verwaltung EG 8 2,00 2,00 2,00 0,00

22 Systembetreuung EG 8 4,00 3,00 3,00 0,00 Neubew. der Stelle #20103 zum
18.07.2020 mit EG 8 (ehem. EG 10)

23 Systembetreuung EG 6 1,00 1,00 1,00 0,00

61,00 47,00 42,84 4,16 = 61 Stellen

Stellenplan 2021 für den ITV - für den Haushaltsplan
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4) Auszubildende
Stpl. Bezeichnung Ausbildungsbeginn Ausbildungsende
Nr.

1 2 4 5 6 7
ohne Stipendiat/in 1,00 1,00 01.09.2019 28.02.2023

ohne Auszubildende/r 1,00 1,00 01.08.2017 17.07.2020

ohne Auszubildende/r 1,00 0,00 -

ohne Auszubildende/r 1,00 0,00 -

4,00 2,00 = 4 Stellen

-

Ausbildungsentgelt

Praktikantenvergütung

-

3

vorgesehen im
Haushaltsjahr 2021

Beschäftigt im
Vorjahr am
30.06.2020

Stellenplan 2021 für den ITV - für den Haushaltsplan

Art des Entgeltes
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5) Zusammengefasst: Auszubildende
Stpl. Bezeichnung
Nr.

1 2 4 5
1 Stipendiat/in 1,00 1,00

2 Auszubildende/r 3,00 1,00

4,00 2,00 = 4 Stellen

Stellenplan 2021 für den ITV - für den Haushaltsplan

Art des Entgeltes
vorgesehen im

Haushaltsjahr 2021

Beschäftigt im
Vorjahr am
30.06.2020

3
Praktikantenvergütung

Ausbildungsvergütung
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6) Übersicht - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Gliederungs-Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 Gesamt
Nr. Organisationseinheiten B 6 B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13 A 131) A 12 A11

10 Verwaltungsleitung 1,00 1,00 zugewiesen vom Landkreis Uelzen
30 Abteilung Anwendungen 1,00 1,00 zugewiesen von der Hansestadt Uelzen

Gesamt 1,00 1,00 2,00

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden,

   können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Teilhaushalte, Produktbereiche, Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen Gesamt
Nr. Organisationseinheiten 15 14 13 12 11 10 9b 9a 8 7 6

10 Verwaltungsleitung 1,00 1,00
11 Verwaltung & Controlling / Steuerung 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
12 IT-Sicherheit 1,00 1,00
13 Informationssicherheit 1,00 1,00
14 Datenschutz 1,00 1,00
20 Abteilung System / Schulen 1,00 6,00 8,00 5,00 1,00 8,00 1,00 30,00
30 Abteilung Anwendungen 1,00 7,00 11,00 1,00 1,00 21,00

Gesamt 1,00 0,00 0,00 4,00 15,00 21,00 7,00 2,00 10,00 0,00 1,00 61,00

Erläuterungen

Stellenplan 2021 für den ITV - für den Haushaltsplan

Erläuterungen
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Bilanz
per 31.12.2019
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Wasserversorgungszweckverband des
Landkreises Uelzen

B 301



Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen
Herzogenplatz 2
29525 Uelzen

Mitglieder: Hansestadt Uelzen              SG Suderburg       Landkreis Uelzen
           SG Aue                                    Rosche

                           SG Bevensen-Ebstorf           Bienenbüttel

Ziele der Beteiligung und
Erfüllung des öffentlichen
Zwecks

Der Zweckverband hat die
Aufgabe, die Einwohner und
Betriebe seines
Versorgungsgebietes mit Trink-
und Brauchwasser zu versorgen.

Das Verbandsgebiet umfasst den
gesamten Landkreis Uelzen.
Ausgenommen ist das
Versorgungsgebiet der
Stadtwerke Uelzen.

Der Zweckverband dient der
Daseinsvorsorge und damit dem
öffentlichen Wohle und verfolgt
nicht den Zweck, Gewinne zu
erzielen.

Organe des Zweckverbandes sind:

a. die Verbandsversammlung

Die gemeindlichen Mitglieder (Stadt Uelzen,
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, Samtgemeinde
Aue, Suderburg, Rosche und Gemeinde
Bienenbüttel sowie der Landkreis Uelzen)
entsenden je 3.000 versorgte Einwohner einen
Vertreter in die Verbandsversammlung, der
Landkreis erhält 10 % der gemeindlichen
Vertreter.

b. der Verbandsausschuss

Jedes gemeindliche Mitglied hat einen Sitz im
Verbandsausschuss, der Landkreis hat 2
Verbandsausschusssitze

c. Verbandsvorsitzender

Udo Depner, SG Suderburg
Stellvertreter: Michael Widdecke, SG Rosche

d. Verbandsgeschäftsführer

Dietmar Kahrs
Stellvertreter: Eckard Schneider

Personalstand

2019 2
2020 2
2021 2

Der Personalstand
setzt sich aus dem
Verbandsgeschäfts-
führer Dietmar Kahrs
und seinem Vertreter
Eckard Schneider
zusammen. Beide
führen ihre Arbeit
ehrenamtlich aus.
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Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.-31.12.2019

Anhang WP 2019 2018

1. Umsatzerlöse (9) 4.507.185,97 4.311 4.698

2. Sonstige betriebliche Erträge (10) 129.775,14 50 298

3. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
    und Betriebsstoffe -878.007,02
b. Aufwendungen für bezogene
    Leistungen (11) -2.950.483,63 -3.828.490,65 -3.133 -3.334

4. Personalaufwand (12) -10.080,02 -8 -10

5. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen (13) -830.204,38 -811 -804

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (14) -321.414,69 -182 -180

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (15) 1.057,95 1 1

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (16) -137.854,09 -168 -138

9. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag (17) 51.343,69 -10 -51

10. Ergebnis nach Steuern -438.681,08 49 478

11. Sonstige Steuern (18) -2.435,78 -2 -3

12. Jahresfehlbetrag/-überschuss -441.116,86 47 476

2019
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Lagebericht

1. Name und Sitz

Der Sitz ist in Uelzen.

2. Verbandsmitglieder

Der Wasserversorgungszweckverband setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusam-
men:

 Landkreis Uelzen
 Samtgemeinde Aue
 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
 Gemeinde Bienenbüttel
 Samtgemeinde Rosche
 Samtgemeinde Suderburg
 Stadt Uelzen

3. Aufgabe des Verbandes

Der WVU betreibt die Wasserversorgungsanlagen als öffentliche Einrichtung, um die Ein-
wohner seiner Mitgliedsgemeinden mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen.

Das Verbandsgebiet umfasst den gesamten Landkreis Uelzen. Ausgenommen ist das Ver-
sorgungsgebiet der Stadtwerke Uelzen. Letzteres umfasst das Gebiet der Stadt Uelzen in
den Grenzen vom 30.6.1972 einschließlich der ehemaligen Gemeinden Hambrock und
Kirchweyhe in den Grenzen vom 31.12.1970  allerdings ohne die in der Gemarkung
Kirchweyhe liegenden Siedlungsteile der Ortschaft Westerweyhe  sowie die westlich des
Elbe-Seitenkanals gelegenen Teile der Gemarkungen Molzen, Oldenstadt, Gr. Liedern und
Ripdorf.

Der WVU verfolgt nicht den Zweck, Gewinne zu erzielen.

4. Organe des Verbandes

Organe des Zweckverbandes sind
 die Verbandsversammlung
 der Verbandsausschuss
 der Geschäftsführer

5. Sitz

Der WVU hat seinen Sitz in 29525 Uelzen, Herzogenplatz 2.
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6. Gebühren

Der WVU erhebt folgende Gebühren (netto, ohne Umsatzsteuer):
 Mengenpreis 0,74
 Mengenpreis Nachtabgabe 0,41
 Grundpreis (in Abhängigkeit von Zählergröße) 2,50 - 14,00
 Verbundzähler 35,00

7. Haushalts- und Rechnungsführung

Auf die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und die Prüfung des Wasserversor-
gungszweckverbandes Landkreis Uelzen sind die Rechtsvorschriften über die Wirtschafts-
führung, das Rechnungswesen und die Prüfung der Eigenbetriebe entsprechend anzuwen-
den, mit Ausnahme der Vorschriften über die Gewinnerzielung.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

8. Vorjahresabschluss

Der Jahresabschluss 2018 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BRS Treuhand
GmbH, Hannover geprüft. Der Bericht datiert vom 29.08.2019. Der Jahresabschluss wurde
am 14.12.2019 veröffentlicht.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen hat mitgeteilt, dass ergänzende Fest-
stellungen i.S.d. § 32 Abs. 3 Satz 4 EigBetrVO nicht erforderlich sind.

Die Verbandsversammlung genehmigte am 02.12.2019 einstimmig den Jahresabschluss
2018 und erteilte dem Geschäftsführer und dem Verbandsausschuss Entlastung.

9. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 03.12.2018
beschlossen.

10. Personal

Der Zweckverband hat  mit Ausnahme der beiden Geschäftsführer kein eigenes Personal.
Alle anfallenden technischen und kaufmännischen Arbeiten werden von der Celle-Uelzen
Netz GmbH, Celle, durchgeführt. Mit dieser Gesellschaft besteht ein Betreuungsvertrag. Sie
erstellt auch den Jahresabschluss.

11. Kostenüberdeckung der Kalkulationsperiode 2015 bis 2017

Nach Rechtsprechung des BFH1 ist eine Kostenüberdeckung nach Maßgabe öffentlich-
rechtlicher Vorschriften (z.B. Gebühren der öffentlichen Wasserversorgung gem. NKAG) in
der folgenden Kalkulationsperiode auszugleichen. Aus der Vorkalkulationsperiode 2015 bis
2017 wurden Rückstellungen für eine Kostenüberdeckung von 375.653 gebildet. Diese
werden im Berichtsjahr zu einem Drittel (125.218 .

1 BFH, Urteil vom 06.02.2013  I R 62/11 (Sächsisches FG 10.08.2011 1 K 1487/07)
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12. Absatz- und Ergebnisentwicklung 2019

Die Anzahl der abgerechneten Tarifkundenzähler beträgt im Jahr 2019 26.212 (Vorjahr:
26.139).

Die gesamte Wasserabgabe des Jahres 2019 (4.405 Tm³) fiel gegenüber dem Vorjahrwert
(4.679 Tm³) um 274 Tm³.

Der Ansatz des Wirtschaftsplans 2019 (4.190 Tm³) wurde um 215 Tm³ überschritten. In der
Planung wurde von kühleren Temperaturen und folglich geringerem Wasserabsatz ausge-
gangen.

Der ermittelte Durchschnittsverbrauch der Tarifkunden verringerte sich von 173 m³ in 2018
auf 164 m³ im Jahr 2019.

Wasserversorgung Menge

Infolge des gesunkenen Absatzes verminderten sich die Erlöse aus der Wasserabgabe von
4.194  im Vorjahr auf 4.074  Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Wert von
3.861  um 213  überschritten.
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Wasserversorgung Erlöse

Die Sonderposten wurden über 258 279
der Wert um 21 die Auflösungen aus neu hinzugekommenen Zuschüssen geringer
sind als die auslaufenden Auflösungsbeträge. Im Wirtschaftsplan war ein Rückgang auf
240 euzugänge ist dieser
Ansatz um 18 den.

Die sonstigen Umsatzerlöse über 55 98 gesunken.
Darin enthalten sind u.a. Weiterberechnungen von eigenen Aufwendungen (z. B. Reparatu-
ren beschädigter Leitungen) und sonstige kerngeschäftsnahe Erträge. Der Wirtschaftsplan-
ansatz (85 30 unterschritten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (130  Posten Erträge aus wei-
terberechneten Aufwendungen (7 , Erträge aus Schadenfällen (61  sowie  Stromsteu-
ererstattungen (45 er dem Vorjahr (298 Rückgang rd. 168
was hauptsächlich auf im Vergleich zum Vorjahr geringere weiterberechnete Kosten der
Schadensregulierung im Zuge des Breitbandausbaues zurückzuführen ist. Im Wirtschafts-
plan wurden sonstige betriebliche Erträge mit 85 ie Planbarkeit von
Versicherungsfällen starken Schwankungen unterliegt.

Der Materialaufwand verringerte sich bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen um 24
(3 %) auf 878 8 (902 . Im Wirtschaftsplan wurden für diese
Position 957  (incl. Wasserentnahmegebühr) veranschlagt. Die größten Minderungen im
Materialaufwand erfolgten im Bereich der Stromkosten des Wasserbezuges
(30 . Eine Steigerung urnuswechseln zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 517
(21 %) auf 2.950 2.176 774 überschritten.

Das Gesamtentgelt für die kaufmännische und technische Betreuung stieg im Berichtsjahr
vertragsbedingt um 32 2 %) auf 1.586 Der nächstgrößte Posten in diesem Be-
reich betrifft die Rohrnetzunterhaltung. Hier stiegen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr

tten.

Der Personalaufwand (9
jahres- und dem Planwert.
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Die Abschreibungen (830 804 26 .
Der Wirtschaftsplanansatz (811  um rd.19 unter dem Istwert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (321 erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr
um 141 . Durch die im Berichtsjahr angefallenen Kosten für Wasserschutzgebietsbera-
tung erhöhten sich die Kosten im Bereich der Prüfungs- und Gerichtskosten gegenüber
dem Vorjahr um 170 . Die allgemeinen Verwaltungskosten reduzierten sich von 85
auf 60 , weil die Aufwendungen im Zusammenhang mit Schadenfällen rückläufig waren.

Zinserträge wurden wie im Vorjahr mit 1 Verzinsung der Verrechnungskonten bei
der SVO/CUN vereinnahmt. Diese Summe entsprach auch dem Ansatz im Wirtschaftsplan.

Die Zinsaufwendungen blieben mit 138  auf Vorjahresniveau. Der größte Posten
(132 ahr um 1
duzierten. Weiterhin sind rd. 6
CUN/SVO enthalten, die sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 erhöhten. Der Ansatz
des Wirtschaftsplans (168 30

Für das laufende Jahr fallen aufgrund des ausgewiesenen Verlustes keine Ertragsteuern
an. Aufgrund eines Verlustrücktrages in das Vorjahr wird die für 2018 gezahlte Körper-
schaftsteuer (nebst SolZu) von der Finanzbehörde erstattet. Die Veränderung gegenüber
dem Vorjahr (./. 102 m genannten Vorgang. Im Wirtschaftsplan war von

An sonstigen Steuern fallen rd. 2 . Das entspricht dem Wirtschaftsplanansatz und
dem Wert des Vorjahres.

Es wird ein Jahresfehlbetrag von 441 475
Überschuss) beträgt die Ergebnisreduzierung 916
dem von einem Jahresüberschuss ausgegangen wurde, beträgt der Unterschied 488

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen
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13. Finanz- und Vermögenslage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist für das Wirtschaftsjahr zum 31.12.2019 eine Ver-
änderung der liquiden Mittel auf 289 55 gegenüber dem Vorjahrszeitpunkt
zu verzeichnen, die aus der Stichtagsbezogenheit der Bilanz resultiert.

Das Anlagevermögen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 397 die neuen In-
vestitionen höher waren als die vorgenommenen Abschreibungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände reduzierten sich hauptsächlich
aufgrund üblicher stichtagsbezogener Schwankungen der darin enthaltenen Posten von
1.710 1.263 (größten Teils bei den Posten Forderungen aus Liefe-
rungen ).

Das Eigenkapital vermindert sich aufgrund des Jahresfehlbetrages 2019 (441 ) auf
2.349

Die Investitions- und Ertragszuschüsse stiegen um insgesamt 188 die erfolgswirk-
same Auflösung geringer war als die neu hinzugekommenen Zuschüsse. Die im Wirt-
schaftsplan prognostizierten Einnahmen (280  447 167
ten.

Die Rückstellungen (136 reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr (291 155
Hauptgrund ist die Verringerung der im Vorjahr gebildeten Rückstellung für Kostenüberde-
ckung der Kalkulationsperiode 2015 bis 2017.

Die Verbindlichkeiten stiegen von 8.487 592 9.079 :
 Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 638 7.434

aufgrund einer Darlehensneuaufnahme
 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der SVO-Gruppe um 178 777
 Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um 204  aufgrund des stich-

tagsbezogenen Anstiegs von Kundenguthaben (2019: 416

Demgegenüber reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von
480 sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der SVO von 955

14. Investitionen und Darlehen

Der Anlagenzugang betrug 1.228 Die im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehene Investiti-
onssumme (1.547  um 319  unterschritten. Die wesentlichen Gründe waren:

 Wasserwerksbereich (Plan 407
Die im Wirtschaftsplan eingestellten Investitionen für das Wasserwerk Bad Beven-
sen (Erneuerung Trinkwasserbehälter und Anlagetechnik) sowie die Konzepterstel-
lung für das Wasserwerk Niendorf kamen nicht zur Ausführung.

 Wasserverteilung (Plan 960
Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Baumaßnahmen konnten aufgrund Auslas-
tung der bauausführenden Firmen nicht komplett in 2019 realisiert werden.

 Hausanschlüsse (Plan 120
Aufgrund einer höher als erwarteten Bautätigkeit im Versorgungsgebiet waren höhe-
re Investitionen in Hausanschlüsse notwendig. Korrespondierend dazu stiegen auch
die Zugänge bei den abgerechneten Baubeiträgen.

Die Investitionsschwerpunkte im Jahr 2019 waren der Rohrnetz- und Hausanschlussaus-
bau (1.243
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Die Finanzierung der Investitionen war jederzeit sichergestellt. Im Berichtsjahr wurde ein
Investitionsdarlehen über 903

 bei: DKB
 Darlehensart: Ratendarlehen
 Zinssatz: 0,69 %
 Zinsbindung bis: 09/2049 (entspricht Laufzeitende)

15. Vorschau

Im Wirtschaftsplan 2020 wird von einer Wassermenge von 4.200 Tm³, Umsatzerlösen von
4.220  und Verbrauch von Rückstellungen aus Kosten-
überdeckung) und sonstigen Erträgen über 80  ausgegangen.

Im Materialbereich wird mit Aufwendungen von 3.085

Die Abschreibungen werden mit 858

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 821  veranschlagt.

Das Zinsergebnis wird laut Wirtschaftsplan 160

Es wird für 2020 ein Verlust von 523 erwartet.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Investitionen über 1.790
 Wasserförderung und -aufbereitung (390
 Wasserverteilungsanlagen (1.200
 Hausanschlüsse (200  Sonstiges (60

Die Finanzierung wird durch Abschreibungen, erwartete Baukostenzuschüsse (280 so-
wie eine geplante Darlehensaufnahme über 1.128 vorgenommen.

16. Chancenbericht

Die Erschließung neuer Baugebiete sorgt für Einnahmen aus Baukostenzuschüssen sowie
neue Kunden, mit denen der Absatz und Umsatz mindestens stabilisiert werden kann.

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Gesellschaftsform bestehen keine Liquiditäts- und Insol-
venzrisiken.
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Um dem Risiko steigender Zinsen längerfristig entgegen zu wirken, werden bei Darlehens-
neuaufnahmen und anstehenden Umschuldungen möglichst lange Zinsbindungszeiträume
gewählt. Diese entsprechend im Idealfall der Darlehenslaufzeit.

17. Risikenbericht

Preissteigerungen bei Lieferanten
Aufgrund des konjunkturbedingt guten Auslastungsgrades im Baugewerbe besteht die Ge-
fahr, dass kurz- bzw. mittelfristige Investitionen nicht im Rahmen des ursprünglich kalkulier-
ten Volumens realisiert werden können. Baumaßnahmen müssen in diesen Fällen ver-
schoben werden bzw. können nur, sofern möglich, teilweise durchgeführt werden. Unauf-
schiebbare Investitionsmaßnahmen können innerhalb des im Wirtschaftsplan genehmigten
Investitionsvolumens nur durchgeführt werden, wenn dafür andere Bauvorhaben nicht rea-
lisiert werden.

Schadstoffbelastungen des Bodens
Aufgrund der allgemein zunehmenden Belastung des Bodens (z. B. Nitrate) besteht für den
WVU das Risiko zunehmender Schadstoffbelastungen des geförderten Wassers. Für die
Aufbereitung ist mit intensiverem Einsatz technischer Mittel zu rechnen, um weiterhin die
gewohnte Trinkwasserqualität gewährleisten zu können.

Trinkwasserkeime
Um keine multiresistenten Keime einzuschleppen, sind ebenfalls zusätzliche Mess- und
Prüfeinrichtungen vorzuhalten.

Gefahr von Anschlägen und Vandalismus
Wasserversorger im Allgemeinen sind aufgrund ihres Geschäftsfeldes und der damit ver-
bundenen Infrastruktur zunehmenden Gefahren durch Vandalismus und Anschläge ausge-
setzt. Um diesen so gut wie möglich zu begegnen, sind alle Grundstücke gesichert, um ein
Betreten von Unbefugten zu verhindern. Laufend durchzuführende Messungen der Trink-
wasserparameter tragen dazu bei, die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.

Liquiditätsbedarf und -sicherstellung
Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt über Darlehen. Mit einer Erhöhung des In-
vestitionsvolumens ist es somit auch nötig, Darlehen in jährlich größerem Umfang aufzu-
nehmen. Damit verbunden ist ein stetig steigender Kapitaldienst (Zins- und Tilgungsleistun-
gen) gegenüber den Banken. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase kann
derzeit eine günstige Aufnahme von Fremdkapital erfolgen. Sollten die Zinsen dauerhaft
steigen und Anschlussfinanzierungen notwendig werden, werden sich die in der Regel am
Ende eines Quartals fälligen Zahlungen an die Kreditgeber erhöhen.

Aus Planungsgründen erfolgt die Aufnahme der Investitionsdarlehen im letzten Quartal ei-
nes Jahres, weil zu diesem Zeitpunkt exaktere Prognosen der zugrundeliegenden Planan-
sätze für die restlichen Monate eines Jahres möglich sind. Um bis zu diesem Zeitpunkt die
angefallenen Rechnungen für durchgeführte Investitionen begleichen zu können, ist die
Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.

Coronapandemie
Aufgrund des Ausbruchs der Coronapandemie können sich Risiken hinsichtlich des Aus-
falls von Kundenforderungen ergeben, deren Höhe zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Abschlusses nicht hinreichend quantifizierbar ist. Von einem über das Normalmaß stark
hinausgehenden Forderungsausfall wird nicht gerechnet, weil im Versorgungsgebiet des
WVU keine großen Unternehmen ansässig sind, die infolge der Pandemie in wirtschaftliche
Schwierigkeiten gekommen sind. Im Wesentlichen befinden sich im Gebiet des WVU
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Haushalte, kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe (auch Landwirtschaften) sowie ein großes
Krankenhaus, das unabhängig von der aktuellen Situation ist.

18. Künftige Entwicklung

Allgemeine Verbandssituation
Durch die günstige Kostenstruktur, die nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit der Cel-
le-Uelzen Netz GmbH und die dadurch erzielten Synergieeffekte erreicht wurde, wird der
Verband auch zukünftig in der Lage sein, sich zu behaupten. Die Auswirkungen einer mög-
lichen Liberalisierung des Wassermarktes werden insbesondere wegen der günstigen Kos-
tenstruktur und des daraus resultierenden günstigen Wasserpreises für den WVU als ge-
ring eingeschätzt. Mindestens bis 2020 wird von einer kontinuierlichen Entwicklung ausge-
gangen.

Wasserabgabe
Der Verband wird nach derzeitiger Abschätzung in der Lage sein, die Kunden auch künftig
ausreichend mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. Die bewilligten Wasserentnah-
memengen reichen zur Deckung des Bedarfs aus. Die gute Trinkwasserqualität kann auch
weiterhin durch physikalische Verfahren in einfacher Form gewährleistet werden. Änderun-
gen, die zu aufwendigen Vorreinigungsverfahren führen, sind nicht erkennbar.

Die Wasserwerke und Druckerhöhungsstationen werden ständig der technischen Entwick-
lung angepasst, so dass ein Nachholbedarf an Investitionen nicht zu erwarten ist.

Wasserverteilungsanlagen
Die Verbandsanlagen zur Wasserverteilung zeigen bisher keine außergewöhnlichen Scha-
denshäufigkeiten, entstehende Schäden werden umgehend repariert. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass die Rohrnetze in den nächsten Jahren aufgrund fortschreitenden Alters
störanfälliger werden. Infolgedessen muss in Zukunft mit einem höher als bisher angefalle-
nen Sanierungs- und Investitionsbedarf in diesem Bereich gerechnet werden. Dies beinhal-
tet auch den Armaturenbereich.

Uelzen, 29.06.2020 Wasserversorgungszweckverband
Landkreis Uelzen

(Verbandsgeschäftsführer)
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- 2 -

I. Haushaltsatzung des Wasserversorgungszweckverbandes Landkreis Uelzen
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 13 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (NKomZG) vom 19.02.2004 in der z.Zt. gültigen Fassung hat die Verbands-
versammlung in der Sitzung am 02.12.2020 diese Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan mit den jeweiligen Gesamtbeträgen
der Erträge auf 5.166.600,00
der Aufwendungen auf 5.122.800,00

und

im Vermögensplan mit den jeweiligen Gesamtbeträgen
der Einnahmen auf 2.557.500,00
der Ausgaben auf 2.557.500,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.351.500,00
setzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gemäß
§ 122 (2) NKomVG auf 800.000,00

§ 5

Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

Uelzen, 02.12.2020

Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen

________________________ ________________________
 Verbandsvorsitzender Geschäftsführer
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II. Erläuterungen zum Erfolgsplan
 vgl. Anlage 1

Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

1.  Umsatzerlöse
a.  Erträge aus der Wasserabgabe

Der Wasserverkauf wird auf rund 4.190.000 m³
geschätzt. Dieser setzt  sich wie folgt zusammen:

m³ 4.404.572 4.190.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000
Tagabgabe 4.260.000 3.210.247 2.915.600 3.876.600 3.876.600 3.876.600 3.876.600

Nachtabgabe 40.000 19.537 61.500 22.000 22.000 22.000 22.000
Sonstige 80.000 19.217 74.000 32.000 32.000 32.000 32.000

4.380.000 m³
Grundgebühr 819.995 810.000 820.000 820.000 820.000 820.000

4.068.997 3.861.100 4.750.600 4.750.600 4.750.600 4.750.600

b.Auflösung Baukostenzuschüsse 258.133 225.200 240.000 232.000 220.000 230.000
c.Verbrauch Rückstellung Kostenüberdeckung 125.218 125.200 0 0 0 0
d.Nebengeschäftserträge 54.838 80.000 60.000 70.000 70.000 70.000

4.507.186 4.291.500 5.050.600 5.052.600 5.040.600 5.050.600

2. Sonstige betriebliche Erträge
Stromsteuer 45.059 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Schadenfälle 60.753 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sonstiges 23.963 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000

129.775 110.000 115.000 115.000 115.000 115.000
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Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

3. Materialaufwand
a.Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe

Wasserentnahmegebühr -356.267 -350.000 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Wasserbezug -20.170 -40.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Stromkosten
Wasserwerk Bad Bevensen -96.988 -96.000 -110.000 -112.000 -113.000 -115.000
Wasserwerk Ebstorf -83.665 -84.000 -86.000 -87.000 -88.000 -89.000
Wasserwerk Stadensen -131.240 -130.000 -135.000 -130.000 -125.000 -125.000
Wasserwerk Niendorf II -71.157 -71.000 -73.000 -74.000 -75.000 -76.000
Pumpwerk und Druckererhöhungsstationen -36.964 -36.000 -35.000 -35.000 -35.000 -37.000
Hochbehälter -1.996 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000

Stromkosten gesamt -422.010 -419.000 -441.000 -440.000 -439.000 -445.000

Materialaufwand (excl. Stromkosten)
Wasserwerk Bad Bevensen -5.107 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Wasserwerk Ebstorf -11.705 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Wasserwerk Stadensen -3.372 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Wasserwerk Niendorf II -2.214 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Pumpwerk und Druckererhöhungsstationen -4.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Hochbehälter 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Unterhaltung Rohr-und Kanalnetz -1.105 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Unterhaltung Steuerkabel 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Unterhaltung Fernwirkeinrichtungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Unterhaltung Rohrnetz (Folgekosten) 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Unterhaltung Hausanschlüsse -317 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Hausanschlussmaterial Wasser 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Unterhaltung Zähler -51.600 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte -140 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Wasserzähler - Weiterberechnung an Kunden 0 0 0 0 0 0
Ausbaukosten Wasser-Netz und HA 0 0 0 0 0 0
Sonstiges 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

-878.007 -1.011.000 -1.373.000 -1.372.000 -1.371.000 -1.377.000

b.Aufwendungen für bezogene Leistungen
Kaufmännische und technische Betreuung
durch Celle-Uelzen Netz GmbH -848.762 -867.000 -867.000 -900.000 -908.000 -915.000

Fremdleistungen (excl. Betreuungskosten)
Wasserwerk Bad Bevensen -78.302 -80.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Wasserwerk Ebstorf -105.837 -80.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Wasserwerk Stadensen -73.111 -80.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Wasserwerk Niendorf II -76.719 -80.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Pumpwerk und Druckererhöhungsstationen -86.232 -70.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Hochbehälter -9.503 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
Unterhaltung Rohr-und Kanalnetz -1.301.322 -550.000 -800.000 -750.000 -750.000 -750.000
Unterhaltung Steuerkabel 0 0 0 0 0 0
Unterhaltung Fernwirkeinrichtungen -1.358 0 0 0 0 0
Unterhaltung Rohrnetz (Folgekosten) -10.687 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Unterhaltung Hausanschlüsse -297.264 -105.000 -210.000 -210.000 -210.000 -210.000
Unterhaltung Zähler -21.395 -48.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Unterhaltung Werkzeuge und Geräte -251 0 0 0 0 0
Wasserzähler - Weiterberechnung an Kunden -2.880 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Ausbaukosten Wasser-Netz und HA -36.860 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Sonstiges 0 0 0 0 0 0

-2.950.484 -2.073.600 -2.470.600 -2.453.600 -2.461.600 -2.468.600

-3.828.491 -3.084.600 -3.843.600 -3.825.600 -3.832.600 -3.845.600
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Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

4. Personalaufwand
Gehalt Verbandsgeschäftsführer und Vertreter -10.080 -8.400 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200

5.

-830.204 -858.000 -906.000 -952.000 -1.023.000 -1.097.000

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Kostenüberdeckung laufende Kalkulationsperiode 0 -639.000 0 0 0 0
Haftpflichtversicherung -38.647 -36.000 -40.000 -43.000 -44.000 -44.000
Sonstige Versicherungen -3.278 -2.000 -4.000 -4.000 -5.000 -5.000
Verbandsbeiträge -12.453 -12.000 -14.000 -14.000 -15.000 -15.000
Verwaltungskosten Dienstherr GF -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten -187.505 -15.000 -50.000 -50.000 -55.000 -50.000
Sitzungsgelder, Reisekosten -2.075 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Abschreibungen auf Forderungen -2.137 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Verluste aus Anlagenabgängen -1.176 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Repräsentationen -1.129 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Allgemeine Verwaltungskosten -60.054 -90.000 -75.000 -77.000 -80.000 -85.000
Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher -3.960 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

-321.415 -821.000 -210.500 -215.500 -226.500 -226.500

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Beteiligungs- und Zinserträge 4 0 0 0 0 0
SVO/CUN-Verrechnungskonto 1.054 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.058 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsen für Fremddarlehen -131.643 -155.000 -144.000 -154.000 -168.000 -188.000
SVO/CUN-Verrechnungskonto -6.211 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

-137.854 -161.000 -150.000 -160.000 -174.000 -194.000

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 51.344 10.000 0 0 0 0

10. Sonstige Steuern -2.436 -2.400 -2.500 -2.500 -2.500 -2.600

Gewinn/Verlust -441.117 -524.700 43.800 2.800 -112.200 -209.300

Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen
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Gebührenkalkulation

Der Wirtschaftsplan 2021 erfolgt in Abstimmung mit der Gebührenkalkulation der Kalku-
lationsperiode 2021 bis 2023 vom 12.10.2020, welcher durch die Sozietät Dr. Spils ad
Wilken, Raßmann + Partner GmbH erstellt wurde. Basis dieses Gutachtens waren die
Jahresabschlüsse bis 2019 sowie die Wirtschaftspläne 2020 (komplett) und 2021 (vor
Gebührenkalkulation, excl. Umsatzerlöse aus Mengengebühren).

Die Werte dieses Wirtschaftsplanes und der Gebührenkalkulation sind deckungsgleich.
Aufgrund der Größenordnung
eine
verzichtet, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Infolgedessen ergibt sich für die
Planjahre 2021 bis 2024 eine rundungsbedingte kumulierte Abweichung von rd. 66

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird eine neue Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung
der bis dahin eintretenden Entwicklungen durchgeführt.

Wasserentnahmegebühr

-,
Gewässerschutz- und Waldrecht zu verschärfen. Damit verbunden ist ein Mehrbedarf an
finanziellen Mitteln, der aus einer Erhöhung der Wasserentnahmegebühr (WEG) gene-
riert werden soll. Der aktuelle Entwurf der Novelle des Niedersächsischen Wassergeset-
zes (NWG), in dem die Höhe der WEG festgeschrieben ist, sieht die Verdoppelung der
aktuellen Sätze ab 2021 vor. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans be-
findet sich der Gesetzentwurf in der politischen Beratung. Verabschiedet wurde das Ge-
setz noch nicht.

Die geplante Verdoppelung der Wasserentnahmegebühr (bisher 7,5 ct/m³; danach
15 ct/m³) bedeutet für den WVU einen nicht unerheblichen Mehraufwand von rd. 350
pro Jahr.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 bis 2023 wird von einem tat-
sächlichen Eintritt dieser Erhöhung ausgegangen. Die Anpassung der Wassergebühr für
die Kunden beinhalt somit ebenfalls die Novellierung des NWG. Unter Berücksichtigung
einer Wasserabgabe von rd. 4,2 Mio. m³ Trinkwasser beläuft sich der Anteil der Gebüh-
renerhöhung, der lediglich aus der Verdoppelung der WEG beruht, auf rd. 8 ct/m³.

Erläuterungen der einzelnen Positionen

1. Umsatzerlöse
a. Erträge aus der Wasserabgabe
Für das Wirtschaftsjahr 2021 sowie die Folgejahre wird von einer jährlich gleichblei-
benden Absatzmenge von 4.200.000 m³ ausgegangen, die sich wie folgt zusammen-
setzt:

Tagabgabe: 4.260.000 m³
Nachtabgabe: 40.000 m³
Sonstige: 80.000 m³ (Abgabe an benachbarte Wasserverbände)
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Für die Planung 2021 wird auf Basis der Gebührenkalkulation mit folgenden Werten
gerechnet:

Tagabgabe: 0,91
Nachtabgabe: 0,55
Sonstige: nittspreis)

Die geplanten Erlöse ergeben sich aus Menge x Preis je m³.

b. Auflösung Baukostenzuschüsse
Auf Basis der prognostizierten Baukostenzuschüsse werden die ausgewiesenen Er-
träge aus der Auflösung erwartet. In den Folgejahren ist mit kontinuierlichen Rück-
gängen zu rechnen, weil die Auflösungserträge aus neu hinzukommenden Zuschüs-
sen die auslaufenden Erträge nicht kompensieren.

c. Verbrauch Rückstellung Kostenüberdeckung
Im Planergebnis 2020 wird eine Rückstellung für die Kostenüberdeckung der Kalku-
lationsperiode 2018 bis 2020 gebildet, die in den folgenden drei Jahren jährlich zu
jeweils einem Drittel ergebniserhöhend gebucht wird. Aufgrund des Geschäftsver-
laufes 2020 und der im laufenden Jahr gewonnenen Erkenntnisse ist davon auszu-
gehen, dass eine Rückstellung für Kostenüberdeckung nicht oder nur in geringem
Umfang zu bilden ist. Aus diesem Grund ist ab 2021 keine Auflösung zu berücksich-
tigen.

Im Jahr 2024 wird derzeit ebenfalls nicht von einer Auflösung einer Rückstellung
ausgegangen, weil aufgrund der Gebührenkalkulation 2021 bis 2023 in Summe von
einem ausgeglichenem Ergebnis ausgegangen wird.

d. Nebengeschäftserträge
Die Nebengeschäftserträge unterliegen Schwankungen, deren Prognose schwierig
ist. Für 2021 wird ein Ertrag von 60  sowie für die Folgejahre 2022 - 2024 jeweils
von 70 angesetzt.

2. Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind hauptsächlich Stromsteuer- (40
wie Versicherungserstattungen enthalten, die Schwankungen unterliegen.

3. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde die Untergliederung
der einzelnen Positionen gegenüber den Vorjahren angepasst. Für eine bessere
Übersichtlichkeit werden die bislang in verschiedenen Posten aufgeführten Material-
aufwendungen für die einzelnen Wasserwerke, Pump- und Druckerhöhungsstatio-
nen sowie Hochbehälter zukünftig zusammengefasst, sodass daraus die geplanten
Aufwendungen je Standort abgelesen werden können. Die Stromkosten werden auf-
grund der Größenordnungen weiterhin separat, jedoch ebenfalls untergliedert, aus-
gewiesen. Die Ist-Werte 2019 und die Planwerte 2020 wurden an die neue Gliede-
rung angepasst. Änderungen in der Gesamtsumme ergeben sich nicht.

Steigerungen wurden aufgrund von zukünftigen Preisanpassungen vorgenommen.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Auch bei den Aufwendungen bezogene Leistungen wurde die Untergliederung der
einzelnen Positionen an Pkt. 3. a  unter Berücksichtigung der Ist-Werte 2019 sowie
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der Planwerte 2020 an die neue Gliederung entsprechend angepasst. Änderungen
in der Gesamtsumme ergeben sich auch hier nicht.

Die schwankenden Betreuungskosten für die Celle-Uelzen Netz GmbH resultieren
daraus, dass Teile des Dienstleistungsentgelts als Investitionen oder in anderen
Posten der Fremdleistungen (z.B. Unterhaltung Rohrnetz) umzubuchen sind.

Rohr- und Kanalnetz
Die Istkosten für die Posten entwickelten sich in den zurückliegenden zehn Jahren
wie folgt:

Daran ist zu erkennen, dass diese speziell in den letzten Jahren stark gestiegen sind.
Hauptursache ist die Zunahme von Reparaturmaßnahmen, weil die Rohrleitungen
altersbedingt wartungsintensiver werden. Um diesen Trend entgegen zu wirken,
plant der WVU eine Erhöhung der Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz, sodass
längerfristig die Aufwendungen wieder rückläufig ausfallen werden. Mittelfristig muss
jedoch ist jedoch davon auszugehen, dass die Aufwendungen mindestens auf dem
geplanten Niveau verharren werden, weil ein sofortiger Austausch aller älteren Netz
technisch, personell und finanziell nicht realisierbar ist.

Bei den Fremdleistungen wurden Steigerungen aufgrund von zukünftigen Preisan-
passungen vorgenommen.

4. Personalaufwand
Der Personalaufwand beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für die Geschäfts-
führung.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens und Sachanlagen
Für die Berechnung der zukünftigen Abschreibungen werden die Vorschauen der
bestehenden Anlagegüter zzgl. der Abschreibungen der geplanten Investitionen zu-
grunde gelegt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für die Kalkulationsperiode 2021 bis 2023 ist am Ende eine Rückstellung in Höhe
der Kostenüberdeckungen für diese Periode einzustellen, die sich aus den Über-
schüssen der entsprechenden Jahre (vor Rückstellungsbildung) zusammensetzt.
Die Addition der entsprechenden Planjahresergebnisse weist jedoch einen Wert von
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Aufgrund höherer Anzahl von Schadensmeldungen steigen die Versicherungsbei-
träge beim Kommunalen Schadenausgleich (KSA).

satzansprüche und Kosten für öffentliche Bekanntmachungen enthalten.

-, Prüfungs-
Neben den Aufwendungen für die Jahresabschluss- und diversen rechtlichen Prü-
fungen beinhaltet diese Positionen auch den Eigenanteil des WVU für die landwirt-
schaftliche Wasserschutzgebietsberatung der Landwirte. Im Gegensatz zur vormali-
gen Handhabung (Berücksichtigung am Ende einer Beratungsperiode) wird der An-
teil zukünftig jährlich als Aufwand eingestellt.

In 2023 werden weiterhin Beratungskosten für die Gebührenkalkulation 2024 bis
2026 eingestellt.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinserträge entstehen hauptsächlich aus der Verzinsung der Verrechnungskonten
bei der SVO-Gruppe. Der Zinssatz beträgt vereinbarungsgemäß 2 % über Basiszins-
satz.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Planung des Zinsaufwandes erfolgt anhand der vorliegenden Darlehensverein-
barungen. Für Darlehen, deren Zinsbindungsfrist im Planungszeitraum ausläuft, wird
aus Vorsichtsgründen vom bisherigen Zinssatz ausgegangen. Für neu aufzuneh-
mende Investitionsdarlehen werden folgende Zinssätze unterstellt:

 2021: 1,0 %
 2022: 1,0 %
 2023: 1,5 %
 2024: 1,5 %

Die weiteren Zinsaufwendungen resultieren aus der Inanspruchnahme von Kassen-
krediten bei der SVO/Celle-Uelzen Netz GmbH (Zinssatz: 2 % über Basiszinssatz).

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Für die Planansätze 2021 bis 2023 wird keine Körperschaftsteuer ausgewiesen. Die
Ergebnisse vor Steuern werden in diesen Jahren per Saldo 0
Steueraufwendungen in einzelnen Jahren werden in Folgejahren mittels Verlustrück-
bzw. -vortrag verrechnet.

10. Sonstige Steuern
Für den Grundbesitz sind Grundsteuern zu entrichten. Für Anhänger (mobile Not-
stromaggregate) fällt Kraftfahrzeugsteuer an.
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Es wird für 2021 ein rechnerischer Überschuss von 44 erwartet. Für die Folgejahre
ergibt sich folgende Entwicklung des Bilanzergebnisses:

Gewinnvortrag 01.01.2020 34,9
Planergebnis 2020 -34,9
Gewinnvortrag 01.01.2021 0,0
Planergebnis 2021 43,8
Gewinnvortrag 01.01.2022 43,8
Planergebnis 2022 2,8
Gewinnvortrag 01.01.2023 46,6
Planergebnis 2023 -112,2
Gewinnvortrag 01.01.2024 -65,6
Planergebnis 2024 -209,3
Gewinnvortrag 01.01.2025 -274,9

Zu Planergebnis 2020:
Das Jahr 2020 beinhaltet als letztes Jahr der Kalkulationsperiode 2018 bis 2020 unter

 die aufwandswirksame Einstellung ei-
ner Kostenüberdeckung für die
Erstellung des vorjährigen Wirtschaftsplanes angenommene Betrag (639
grund der vorliegenden Ist-Ergebnisse 2018 und 2019 geringer ausfallen.

Um ein kumuliertes Ergebnis der Jahre 2018 bis 2020 von 0
das Ist-Ergebnis 2020 auf einen Verlust von 35 die Fortführung der
Entwicklung des Bilanzergebnisses wurden die aktuelleren Erkenntnisse berücksichtigt.
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III. Erläuterungen zum Vermögensplan
 vgl. Anlage 2

A. Verfügbare Mittel

1. Es stehen 906 T aus Abschreibungen zur Verfügung. Für Zugänge wird im Jahr der
Anschaffung der halbe Abschreibungssatz angenommen.

Generell ist mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen.

2. Im Planjahr werden Baukostenzuschüsse von Kunden in Höhe von 300 T

3. Die Darlehensaufnahme beträgt 1.352 T  In den Folgejahren sind Darlehen ent-
sprechend der Investitionsplanung vorgesehen.

B. Benötigte Mittel

1. Für planmäßige Darlehenstilgungen in 2021 sind 326 T  veranschlagt. Es wird mit
einem Tilgungssatz von 3,33 % pro Jahr kalkuliert.

2. Die Baukostenzuschüsse werden mit 240 T  In den beiden Folgejahren
ist aus heutiger Sicht mit rückläufigen Auflösungen zu rechnen, weil die Neuzu-
gänge die auslaufenden Auflösungen nicht kompensieren können.

3. Für Investitionen stehen für 2021 1.992 T  zur Verfügung. In den Folgejahren ist mit
Investitionen von rd. 2,2 bis 2,5 Mio.

Anmerkung:

Sollten die Baukostenzuschüsse der Kunden die veranschlagte Summe überschreiten,
so fällt die geplante Darlehenssumme niedriger aus.
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Erfolgsplan 2021  2024

Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

1.
a. Erträge aus Wasserabgabe 4.068.997 3.861.100 4.750.600 4.750.600
b. Auflösung BKZ 258.133 225.200 240.000 232.000
c. Verbrauch Rückstellung Kostenüberdeckung 125.218 125.200 0
d. Nebengeschäftserträge 54.838 80.000 60.000 70.000

4.507.186 4.291.500 5.050.600 5.052.600

2. Sonstige betriebliche Erträge 129.775 110.000 115.000 115.000
4.636.961 4.401.500 5.165.600 5.167.600

3. Materialaufwand
a. Aufwendungen für Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe -878.007 -1.011.000 -1.373.000 -1.372.000
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.950.484 -2.073.600 -2.470.600 -2.453.600

-3.828.491 -3.084.600 -3.843.600 -3.825.600

4. Personalaufwand -10.080 -8.400 -10.200 -10.200

5. Abschreibungen auf imm. Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
 und Sachanlagen -830.204 -858.000 -906.000 -952.000

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -321.415 -821.000 -210.500 -215.500

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.058 1.000 1.000 1.000

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -137.854 -161.000 -150.000 -160.000

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -490.025 -530.500 46.300 5.300

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 51.344 10.000 0

10. Sonstige Steuern -2.436 -2.400 -2.500 -2.500

Verlust/Gewinn -441.117 -522.900 43.800 2.800

Umsatzerlöse
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Vermögensplan 2021  2024

Ist Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023

I. Verfügbare Mittel

1. Gewöhnliche Abschreibungen 830.204 858.000 906.000 952.000 1.023.000

2. Baukostenzuschüsse 446.559 280.000 300.000 300.000 300.000

3. Darlehensaufnahme 902.700 1.127.700 1.351.500 1.507.000 1.631.000

2.179.463 2.265.700 2.557.500 2.759.000 2.954.000

II. Benötigte Mittel

1. Planmäßige Darlehenstilgungen 265.128 250.500 325.500 377.000 434.000

2. Auflösung Baukostenzuschüsse 258.133 225.200 240.000 232.000 220.000

3. Für Investitionen verfügbar 1.227.942 1.790.000 1.992.000 2.150.000 2.300.000

1.751.203 2.265.700 2.557.500 2.759.000 2.954.000
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Investitionsplan 2021

Im Bauplan sind 1.992 T Die in Aussicht genommen Bauvorhaben werden nachfolgend erläutert.
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Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2021 - 2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Stand 01.01. 6.796.500 7.434.100 8.311.300 9.337.300 10.467.300 11.664.300

Tilgung -265.100 -250.500 -325.500 -377.000 -434.000 -493.000

Darlehensaufnahme 902.700 1.127.700 1.351.500 1.507.000 1.631.000 1.776.000

Stand 31.12. 7.434.100 8.311.300 9.337.300 10.467.300 11.664.300 12.947.300
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Abwasserzweckverband
Uelzen
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Abwasserzweckverband Uelzen
Herzogenplatz 2
29525 Uelzen

Mitglieder: Hansestadt Uelzen              SG Suderburg        SG Bevensen-Ebstorf

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des
öffentlichen Zwecks

Zum 01.01.2017 ist der
Abwasserzweckverband Uelzen gegründet
worden. Der Zweckverband löst den seit
01.01.1995 existierenden Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Uelzen (Hansestadt
Uelzen) sowie den Nettoregiebetrieb
Abwasser in der Samtgemeinde Suderburg
ab.

Er nimmt weiterhin die hoheitliche Aufgabe
der Beseitigung und Reinigung von
häuslichem und industriellem Abwasser, das
im Gebiet der Hansestadt Uelzen und der
Samtgemeinde Suderburg anfällt, wahr.

Verbandsorgane:
Die Organe des Verbands sind:

Die Geschäftsführung
Geschäftsführer des
Abwasserzweckverbandes ist Dietmar
Kahrs.

Der Verbandsausschuss
Der Verbandsausschuss besteht aus
folgenden Mitgliedern:

Hansestadt Uelzen: Jürgen Markwardt,
Markus Hannemann, Hans-Jürgen
Heuer, Klaus Knust, Judith Libuda,
Herwig Maaß, Fred Müller und Andreas
Paschukat (Beschäftigtenvertreter)

SG Suderburg: Thomas Schulz, Stephan
Appelt und Birgit Markert

SG Bevensen-Ebstorf: Hermann
Kalinowski, Hagen Klippe, Eckhard
Warnecke

Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung besteht aus
folgenden Mitgliedern:

Hansestadt Uelzen: Jürgen Markwardt,
Markus Hannemann, Hans-Jürgen
Heuer, Klaus Knust, Judith Libuda, Fred
Müller, Barbara Kasprzak, Herwig Maaß,
Andreas Rulitschka und Martin
Schneider

SG Suderburg: Thomas Schulz, Stephan
Appelt und Birgit Markert und Kristina
Hermann

SG Bevensen-Ebstorf: Martin Feller, Jörg
Peter, Hermann Kalinowski, Hagen
Klippe, Stephan Kaufmann und Eckhard
Warnecke

Personalstand

2021      42,9 Stellen*

*Angabe im
Stellenplan 2021
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Es ist kein aktueller
Jahresabschluss zur

Feststellung vorgelegt
worden!
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IV.
Einzeldarstellung der

kleineren Beteiligungen
der Hansestadt Uelzen
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Wohnungsbaugenossenschaft des
Kreises Uelzen eG
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Wohnungsbaugenossenschaft des Kreises Uelzen eG
Lönsstr. 2a
29525 Uelzen

Gesellschafter: Hansestadt Uelzen                                                 2 %  (   26.000,00 € )

Ziele der Beteiligung und Erfüllung
des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft fördert ihre
Mitglieder mittels eines
gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes.
Sie errichtet und bewirtschaftet
Wohnungen in allen Rechts- und
Nutzungsformen, darunter Eigenheime
und Eigentumswohnungen. Sie
überlässt diese zu angemessenen
Preisen.

Die Genossenschaft kann Bauten in
allen Rechts- und Nutzungsformen
bewirtschaften, errichten, erwerben
und betreuen. Sie kann alle im Bereich
der Wohnungswirtschaft, des
Städtebaus und der Infrastruktur
anfallenden Aufgaben übernehmen.
Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen
und Folgeeinrichtungen, Läden und
Räume für Gewerbebetriebe, soziale,
wirtschaftliche und kulturelle
Einrichtungen und Dienstleistungen,
Beteiligungen sind zulässig.

Eingetragen: AG Lüneburg
Register:        Lüneburg, Nr. 120055
Gründung:    21.06.1913

Zusammensetzung der Organe:

Vorstand:
 Rüdiger Proest, -Vorsitzender-
 Wolfgang Niebuhr
 Herr Andreas Richter

Aufsichtsrat:

 Werner Timm -Vorsitzender-
 Herr Edmund Lentzen, -stellv.

Vorsitzender-
 Heike Buß
 Wolfgang Wiesener
 Joachim Schulze
 Karl-Michael Tippe
 Wolfgang Tinz
 Stephan Brinkmann
 Jens Reimann

Geschäftsführung
Herr Wolfgang Niebuhr

Personalstand

2019     9
          2020     9
          2021     9
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Osthannoversche
Eisenbahn AG
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Osthannoversche Eisenbahn AG (OHE) Celle
Biermannstr. 33
29221 Celle

Grundkapital und Aktien
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 21.034.036,70 €
Es ist eingeteilt in 822.780 nennbetragslose Stammaktien.
Hauptgesellschafter Netinera-Bachsteln GmbH, Celle (87,507 %)
Landkreis Celle (5,772 %)
Landkreis Gifhorn (1,782 %)
Landkreis Lüneburg (1,542 %)
Stadt Celle (1,220 %)
Landkreis Soltau-Fallingbostel (1,194 %)
Hansestadt Uelzen (0,697 %)
Stadt Wittingen (0,258 %)
Flecken Brome (0,028 %)

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des
öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb folgender Eisenbahnen des
allgemeinen Verkehrs:

1. Celle – Wittingen
2. Beedenbostel – Mariaglück
3. Celle – Soltau
4. Beckedorf – Munster
5. Soltau Lüneburg
6. Soltau Neuenkirchen
7. Winsen – Hützel
8. Winsen – Niedermarschacht
9. Lüneburg – Bleckede
10. Wittingen – Oebisfelde

 nach Maßgabe der erteilten
Genehmigungen

 der Bau, Betrieb und die
Verwaltung anderer
Eisenbahnen und
Verkehrsunternehmungen

 der Erwerb des Eigentums an
Eisenbahnen und sonstigen
Verkehrsunternehmungen und
die Beteiligung an solchen,

 die Beförderung von Personen
und Gütern auch mit
Kraftfahrzeugen,

 die Ausführungen von
Geschäften aller Art, die dem
Zwecke der Gesellschaft
mittelbar oder unmittelbar
förderlich sind und die
Beteiligungen an solchen
Geschäften

Zusammensetzung der Organe:
Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
Der Landkreis Celle, der Landkreis Gifhorn, der Landkreis
Harburg, der Landkreis Lüneburg, der Landkreis Soltau-
Fallingbostel, die Stadt Celle, die Stadt Lüneburg, die
Hansestadt Uelzen, die Stadt Wittingen und die Gemeinde
Brome (kommunale Aktionäre) sind berechtigt, ein
gemeinsames Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat zu
entsenden (persönliches Entsendungsrecht). Die jeweiligen
Aktionäre wählen dieses Mitglied im Rahmen der Gesell-
schafterversammlung aus ihrer Mitte.

Vorstand
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.
Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft.

 Herr Jost Knebel, Bendestorf, Vorstandsvorsitzender
 Herr Dipl.-Ing. Jan Behrendt, Celle

Aufsichtsrat

 Herr Alexander Sterr, Berlin,
Aufsichtsratsvorsitzender

 Herr Landrat Klaus Wiswe, Celle
 Herr André Knispel, Lüneburg
 Herr Markus Resch, Berlin
 Herr Michael Fuhlisch, Hamburg
 Herr Dr. Heiko Piesbergen, Berlin
 Herr Dr. Benedikt Peter, Berlin
 Herr Paolo Bialetti, Berlin
 Herr Thomas Schare, Berlin
 Herr Enrico Besing, Neu Wulmstorf
 Herr Matthias Wessel, Lüneburg
 Frau Sabrina Galauner, Stade

Personal-
stand

2014    195
2019    211
2020    211
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Port Logistics Uelzen GmbH (PLU)
Bremer Str. 14
29525 Uelzen

Stammkapital 102.258,38 € (unverändert)

Gesellschafter: Hansestadt Uelzen                                                 8,65 %  (8.845,35 € )
             Landkreis Uelzen                                                     17,35 %  (17.741,83 € )

Rhenus SE & Co. KG                                               74,00 %  (75.671,20 € )

Ziele der Beteiligung und Erfüllung
des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist

 der Betrieb des Hafens,
 der Umschlag und die Lagerung

von Gütern aller Art,
 die Errichtung der hierzu erfor-

derlichen Anlagen im Hafen
Uelzen sowie die An-pachtung
des notwendigen Geländes,
das an Interessenten weiter
verpachtet werden kann,

 der Betrieb der Eisenbahninfra-
struktur für das Hafengebiet
Uelzen und den anschließen-
den
Gleisbereich bis zur Anschluss-
grenze zur OHE.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Sie kann Zweigniederlas-
sungen errichten oder sich an gleichar-
tigen oder ähnlichen Unternehmen
beteiligen.
Die Gesellschaft ist eine 74 %ige Toch-
tergesellschaft der OHE und wird in
deren Konzernabschluss einbezogen.
Die PLU wird über die OHE außerdem in
den Konzernabschluss der. Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A., Rom/Italien
u.i.d. Konzernabschluss der NETINERA
Deutschland GmbH, Viechtach einbezo-
gen.
Die PLU ist an keinem anderen Unter-
nehmen beteiligt.

Zusammensetzung der Organe:
Die Organe der Gesellschaft sind:
Die Geschäftsführung:
Herr Matthias Herten seit 03.12.2018

Gesellschafterversammlung:
Die Gesellschafterversammlung wählt den
Vorsitzenden aus ihrer Mitte.
Die Gesellschafterversammlung ist beschluss-
fähig, wenn 75 % des Stammkapitals vertre-
ten sind. Erweist sich eine Gesellschafterver-
sammlung als nicht beschlussfähig, so ist
binnen einer Woche eine zweite Versamm-
lung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen,
die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertrete-
nen Stammkapitals beschlussfähig ist; hierauf
ist in der Einberufung hinzuweisen.
Die Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung werden mit Stimmenmehrheit
des Stammkapitals gefasst, soweit das Gesetz
oder der Gesellschaftervertrag keine höhere
Mehrheit vorschreiben.
Jeder Gesellschafter ist berechtigt, drei Ver-
treter in die Gesellschafterversammlung zu
entsenden, die ihre Stimme nur einheitlich
abgeben können.

Vertreter der Hansestadt Uelzen in der Ge-
sellschafterversammlung der PLU:
Bürgermeister Jürgen Markwardt
Ratsfrau Stefanie Maus
Ratsherr Fred Müller

Personalstand

2019    11
         2020    11

2021    11
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V.
Anhang
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1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) legt fest, unter welchen
Voraussetzungen eine wirtschaftliche Betätigung der Kommune und damit der Hansestadt Uelzen
zulässig ist. Gemäß §§ 136 ff. NKomVG dürfen Kommunen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten,
übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit nach § 136 Abs. 1 NKomVG

 der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt

 die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der
Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,

 der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten
erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Einrichtungen, zu denen die Kommune zum Beispiel gesetzlich verpflichtet ist oder die ausschließlich
zur Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne der o.g.
NKomVG-Regelungen.

Für die Beteiligung an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten
Rechts sind von der Kommune gemäß § 137 i. V. m. § 136 NKomVG u.a. die Kriterien

 Haftungsbeschränkungen auf einen bestimmten Betrag und

 Sicherstellung eines angemessenen Einflusses, insbesondere im Aufsichtsrat oder in
einem entsprechenden Überwachungsorgan

zu erfüllen.

Nach § 149 NKomVG sind die Unternehmen so zu steuern, dass der öffentliche Zweck nachhaltig
erfüllt und die Unternehmen wirtschaftlich geführt werden. Die Unternehmen sollen einen Ertrag für
den Haushalt der Kommune abwerfen, d.h. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielen,
soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Diese
Soll-Regelung lässt auch Beteiligungen an Defizitunternehmen zu, wenn wichtige Gründe vorliegen,
insbesondere Gewinnerzielung mit dem öffentlichen Zweck nicht vereinbar ist.

Gemäß § 150 NKomVG hat die Kommune mittels eines Beteiligungsmanagements die Erfüllung des
öffentlichen Zwecks zu koordinieren und zu überwachen.

2. Rechtsformen

Die möglichen Rechtsformen lassen sich in Formen des öffentlichen Rechts und in Formen des privaten
Rechts einteilen. Zu den öffentlichen Rechtsformen gehören u.a. die Eigenbetriebe, Anstalten des
öffentlichen Rechts und Zweckverbände. Zu den privatrechtlichen Unternehmensformen, die für eine
kommunale Beteiligung in Betracht kommen, gehört im Wesentlichen die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (GmbH).
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2.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Die am häufigsten gewählte Unternehmensform ist die GmbH, da das GmbH-Recht dem
Gesellschafter weitgehende Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten über den
Gesellschaftsvertrag einräumt.

Die GmbH ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmensform, die als
Eigengesellschaft (100 %ige Beteiligung) oder Mehr- oder Minderheitsbeteiligung geführt wird.

2.2 Eigenbetriebe

Der wesentliche Unterschied zur Gesellschaft des privaten Rechts besteht darin, dass der
Eigenbetrieb keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern als Teil der Gemeinde anzusehen ist.

2.3 Anstalten des öffentlichen Rechts

a) Sparkassen

Sparkassen sind aufgrund der Sondervorschriften des Niedersächsischen Sparkassengesetzes (NSpG)
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts.

Aufgabe der Sparkassen ist gemäß § 4 NSpG, den Wettbewerb zu stärken und für eine ausreichende
Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen zu sorgen. Das
Ausmaß der Gewinnabführung an den Träger ist im Einzelnen im Sparkassengesetz geregelt.

b) Zweckverbände

Nach dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) können
kommunale Körperschaften zur gemeinsamen Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben
gemeinsame Unternehmen u.a. in Form eines Zweckverbandes errichten oder sich an einem
Zweckverband als weiteres Verbandmitglied beteiligen.

Für den Zweckverband ist eine Verbandordnung aufzustellen. Organe sind nach § 10 NKomZG die
Verbandsversammlung und der/die Verbandsgeschäftsführer/in. Es kann auch als weiteres Organ ein
Verbandsausschuss vorgesehen werden. Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten die
Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend.

3.) Zusammenstellung aller relevanten Vorschriften

 Der dritte Abschnitt des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) bezieht
sich auf „Unternehmen und Einrichtungen“

 § 136 NKomVG Wirtschaftliche Betätigung
 § 137 NKomVG Maßgaben f. d. Führung v. Unternehmen in einer Rechtsform

des privaten Rechts
 § 139 NKomVG Selbstständige Wirtschaftsführung von Einrichtungen
 § 138 NKomVG Vertretung der Gemeinden u. Unternehmen u. Einrichtungen
 § 140 NKomVG Eigenbetriebe
 § 149 NKomVG Wirtschaftsgrundsätze
 § 150 NKomVG Beteiligungsmanagement
 § 148 NKomVG Umwandlung und Veräußerung v. Unternehmen u. Einrichtungen
 § 152 NKomVG Anzeige und Genehmigung
 § 151 NKomVG Berichtspflichten
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 Weitere Gesetze zum Wirtschafts- und Unternehmensrecht sind das

o GmbHG
o AktG
o HGB
o KonTraG
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